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PETER H E R R M A N N 

Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer: 
Eine Urkunde des Dictators Caesar aus Sardeis* 

I n seiner Berichterstattung über die Regierungstätigkeit des Tiberius hat Tacitus 
bei der Schilderung der innenpolitischen Ereignisse des Jahres 22, die zunächst 
von der Abwesenheit des Princeps in Campanien und dem daraus sich ergeben­
den diplomatischen Verkehr mi t dem Senat bestimmt werden, als eine ausführ­
licher besprochene Episode die dem Senat überantwortete Überprüfung der 
Asylrechte griechischer Heil igtümer eingefügt (Tac. A n n . I I I 60-63, mi t dem 
Nachtrag zum Jahre 23: I V 14,1-2). ' Z u dem vom Kaiser gewählten Verfahren 
bemerkt der Historiker, daß Tiberius vim principatus sibi firmans imaginent anti-
quitatis senatui praebebat (60,1), und kurz darauf charakterisiert er die entspre­
chende Senatssitzung mi t der Feststellung magna eius diei species fuit (60,3), 
indem nämlich der Senat seine Untersuchungen führen konnte «nach freiem 
Ermessen, wie vor Zeiten» {libero, ut quondam ...; Übersetzung A . H O R N E F F E R ) . 
M a n kann sagen, daß hier die Interessen des senatorischen Berichterstatters an 
dem Verfahren und an der Sache selbst konvergieren, indem sich die Episode in 
der Ausführlichkeit ihrer Darstellung neben einige andere in seinem Werk stellt, 
die die schon häufiger konstatierte besondere Aufmerksamkeit des Historikers 
gerade gegenüber den res Asiae bekunden.2 

* Es ist mir ein besonderes Anliegen, dem Leiter der Sardis Expedition, Prof. CRAWFORD 
H . GREENEWALT, jr., für die Einladung zur Bearbeitung der in dem Aufsatz vorgelegten 
Inschrift und für die Zustimmung zu ihrer Veröffentlichung an dieser Stelle zu danken, des­
gleichen für die gastfreundliche Aufnahme im Grabungsteam in Sardeis. Die Arbeiten dort 
werden mit freundlicher Genehmigung durch die Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlügü 
in Ankara durchgeführt. Ebenso richtet sich mein Dank an VOLKMAR V. GRAEVE für sein 
Bemühen um die Anfertigung von Spezialphotos. - In vorläufigen Fassungen konnte ich den 
Inhalt des Aufsatzes in den letzten Jahren an verschiedenen Orten vortragen : in Sardeis selbst, 
in Hamburg, Lyon, Düsseldorf und München. Für mir dabei zuteil gewordene kritische 
Bemerkungen und Anregungen bin ich ebenfalls dankbar. 

1 S. dazu zuletzt den Beitrag von G I A N GUIDO BELLONI, <Asylia> e santuari greci dell'Asia 
Minore al tempo di Tiberio, in dem von MARTA SORDI herausgegebenen Sammelband I san­
tuari e la guerra nel mondo classico (Contributi dell'Istituto di storia antica, VoI.X, Mailand 
1984) 164-180 (die Kenntnis des Aufsatzes verdanke ich der freundlichen Hilfe von N . EHR-
HARDT). - D. MAGIE , Roman Rule in Asia Minor (1950) 1503 äußert die Vermutung, daß der 
Anstoß zu der Aktion vom Statthalter der Provinz ausgegangen sein könnte. 

2 Zum Interesse des Tacitus an Angelegenheiten der Provinz Asia vgl. R. SYME, Tacitus 
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Für uns sind diese Kapitel eine Quelle von höchstem Wert für die Erkenntnis 
sowohl der Argumente, mit denen die griechischen Städte ihre Interessen vertra­
ten, wie auch der Prinzipien, an denen das hohe Gremium in R o m zum damali­
gen Zeitpunkt seine Entscheidungen orientierte, in einer Materie, mi t der die 
römische Mach t seit ihrem Vordringen in die Welt des griechischen Ostens sich 
immer wieder neu konfrontiert sah.3 Zugleich gibt der Bericht mi t seinen insge­
samt 16 Beispielen (einschließlich der Nachzügler vom Jahre 23) einen auf­
schlußreichen Überblick über den damaligen Umfang der in Kleinasien sowie auf 
den Ägäisinseln einschließlich Zyperns und Kretas geltend gemachten Asylie-
Ansprüche, wobei Tacitus deutlich macht, daß sein Katalog gar nicht vollständig 
ist (63,1 auditae aliarum quoque civitatium legationes). V o r allem waren auch ein­
zelne Städte wegen fehlender Rechtsgrundlagen der von Rom ausgegangenen 
Aufforderung gar nicht erst nachgekommen (60,2 quaedam quod falso usurpave-
rant sponte omisere); sie treten demgemäß im Bericht des Historikers nicht in 
Erscheinung. Daß sich der Anstoß zu der A k t i o n der römischen Regierung aus 
nach ihrer Sicht gravierenden Mißständen auf diesem Gebiet ergab, w i r d deut­
lich hervorgehoben (60,1 crescebat enim Graecas per urbes licentia atque impunitas 
asyla statuendi) und durch eine Aufzählung bedenklicher Beispiele konkretisiert: 
Die Asylbezirke seien zum Sammelpunkt von Sklaven der übelsten Sorte, von 
Schuldnern und eines Kapitalverbrechens Verdächtigter geworden, und die 
- religiös verbrämte - Parteinahme des Volkes für diesen Personenkreis habe 
eine von den Behörden nicht mehr zu zügelnde Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung dargestellt (60,1 nee ullum satis validum Imperium erat coërcendis seditio-

(1958) I I 466. Ebendort I 285 steht die Vermutung, daß dem Bericht des Historikers die 
Benutzung der acta senatus zugrunde liegt: Anm. 4 «What earlier writer would have reported 
at such length on the asylum-rights of the cities ( I I I 60-63) ? Commenting on the Senate's role, 
Tacitus reflects the nostalgia of his own time ( I I I 60,3).» Vgl. auch E. KOESTERMANN, Corne­
lius Tacitus. Annalen Bd.I (1963) 535. 

3 Das früheste uns greifbare Beispiel ist der berühmte Brief des Prätors M . Valerius Messala 
an die Stadt Teos v.J. 193 v. Chr., in dem die Anerkennung von Stadt und Territorium als Ιερά, 
άσυλος und αφορολόγητος άπο του δήμου τοο 'Ρωμαίων ausgesprochen wird (R. Κ. SHERK, 
Roman Documents from the Greek East, 1969, 214 n.34). Zur historischen Einordnung s. 
zuletzt die Überlegungen von R. M . ERRINGTON, ZPE 39, 1980, 279-284 (SEG X X X 1377), 
die allerdings von E. S. GRUEN, The Hellenistic World and the Coming of Rome, 1984,1173 
Anm. 94 und II629 Anm. 79 als nicht überzeugende Überinterpretation erklärt werden. - Für 
die Bedeutung der Asylie in hellenistischer Zeit vgl. jetzt P H . GAUTHIER, Symbola. Les étran­
gers et la justice dans les cités grecques, 1972, 209-284. Wichtig bleibt noch E. SCHLESINGER, 
Die griechische Asylie, Diss. Gießen 1933, besonders auch wegen des Anhangs S. 71-84 mit 
der Liste der epigraphischen Zeugnisse, in die auch die Fälle aus römischer Zeit aufgenom­
men sind. Ein neues «corpus of grants of asylia» ist von K.J. RIGSBY angekündigt worden 
(TAPhA 110, 1980,, 247 Anm. 64; AJPh 108, 1987, 731 Anm. 6). Grundsätzliche Bemerkun­
gen zur Veränderung der Bedeutung der Asylie unter den Vorzeichen der römischen Herr­
schaft finden sich bei D . M A G I E , Roman Rule I 503-5, ausgehend von unserem Tacitus-
Bericht. 
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nibus populi flagitia hominum ut caerimonias deum protegentis) .4 Angesichts dieser 
drastischen Feststellungen ist der allgemeine Tenor der Entscheidungen, die vom 
Senat nach sorgfältiger Einzelprüfung getroffen wurden (zunächst in alleiniger 
Zuständigkeit, später - wegen der großen Zahl der Fälle - nach Vorprüfung und 
Berichterstattung durch die Consuln: 63,1), eigentlich überraschend -.facta senatus 
consulta, quis multo cum honore modus tarnen praescribebatur (63,4). M a n hätte 
sich nicht gewundert, wenn das Ergebnis der A k t i o n mehr in der Richtung gele­
gen hätte, die ein diesbezüglich resümierender knapper Satz bei Sueton, T i b . 37,3 
in gewiß verzerrender Verallgemeinerung so angibt: (Tiberius) abolevit et ius 
moremque asylorum quae usquam erant.5 

Es ist weiter bemerkenswert, daß dieser Aspekt der Mißstände in den von 
Tacitus mitgeteilten Details der Einzelverhandlungen und der Entscheidungen 
gar nicht mehr in Erscheinung tr i t t . Die A k t i o n konzentriert sich auf die Über­
prüfung der von den griechischen Gesandten beigebrachten iura (60,2), doku­
mentarischen Rechtsnachweisen, die in älteren Privilegierungen oder Vertragsre­
gelungen von römischer Seite (60,3 maiorum beneficia, sociorum pacta), aber auch 
in Entscheidungen von Herrschern der vorrömischen Zei t bestehen konnten 
(regum, ... qui ante rem Romanam valuerant, decreta). Dazu trat die Berücksichti­
gung religiöser Gesichtspunkte als solcher (ipsorum numinum religiones). Den 
griechischen Gesandten ging es, das w i r d deutlich, möglichst u m den Nachweis 
besonders hohen Alters ihrer Asyl-Berechtigung, weshalb sie zum Teil mi t bis in 
die mythische Vergangenheit zurückreichenden Argumenten oder gar D o k u ­
menten operierten, was den Histor iker freilich zu Charakterisierungen wie vetu-
stae superstitiones (60,2) oder obscura ob vetustatem initia (63,2) veranlaßt. Z u g ­
kräftiger war da schon das Argument der merita in populum Romanum (60,2),6 

das in den Einzelfällen mehrmals konkretisiert w i r d . 7 I m übrigen kann man aus 

4 Zur Voreingenommenheit und Einseitigkeit dieser Sichtweise vgl. die Bemerkungen bei 
BELLONI a. Anm. 1 a.O. 170-172. M i t der Bewertung bei Tacitus berührt sich eine Aussage 
Strabons bezüglich einer Verdoppelung des Asylie-Raumes der ephesischen Artemis durch 
M.Antonius, durch die ein Teil des Stadtgebietes einbezogen worden sei ( X I V 1,23 p.641): 
έφάνη δε τοοτο βλαβερον καΐ έπί τοις κακούργοις ποιοΟν τήν πόλιν, ώστ' ήκύρωσεν ό Σεβα­
στός Καίσαρ. Vgl. Η . BELLEN, Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich (1971) 
71 f. 

5 Man vgl. auch T H . MOMMSEN, Römisches Strafrecht 460 Anm. 1 : «Der Sache nach 
kommt die Revision hinaus auf die Abschaffung des Asylrechts». 

6 Die zweierlei Arten von Argumenten, wie sie von den Gesandtschaften des Jahres 22/3 
vorgebracht wurden, tauchen in ähnlicher Weise wieder auf bei dem Wettbewerb der legati 
Asiaevor dem Senat im Jahre 26, als es um die Errichtung des Provinzialtempels für den Kai­
serkult (d.h. für Tiberius, Livia und den Senat) ging (Tac. Ann. I V 55-56): auch hier argu­
mentierten (memorabant) die Gesandten de vetustategeneris bzw. studio inpopulum Romanum 
per belL· Persi etAristonici aliorumque regum. 

7 So wird für Magnesia am Mäander die durch L. Scipio und Sulla bestätigte fides atque vir­
tus hervorgehoben, die die Stadt in den Kriegen gegen Antiochos I I I . bzw. Mithridates bewie­
sen hatte (62,1). Aphrodisias und Stratonikeia konnten sich auf Dekrete des Dictators Caesar 
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dem taciteischen Bericht, mit dem doch w o h l Hauptargumente der griechischen 
Vertreter mehr oder weniger vollständig wiedergegeben sind, eine ganze Abfolge 
römischer Politiker und Feldherrn herausziehen, die sich i m Laufe der Zeit mit 
Fragen des Asylrechts griechischer Heil igtümer zu befassen hatten: L.Scipio 
(190 v.Chr.) , M.Perperna (130), Sulla (88-83), P.Servilius Isauricus (46-44; 
dazu Anm.74 und S. 154), Caesar und Augustus. 

Dieses meinem Aufsatz vorangestellte Resümee der A k t i o n der Jahre 22 und 
23 n. Chr. sollte nicht den Zweck erfüllen, als Grundlage einer nachfolgenden 
Einzeluntersuchung über die Bezeugung der bei Tacitus aufgeführten Beispiele 
zu dienen, weder für die älteren Fälle noch für die unter Tiberius vorgenomme­
nen Entscheidungen,8 noch ist eine Gesamtbehandlung des Themas der Asyl ­
rechte unter den spezifischen Perspektiven der römischen Zei t intendiert. Der 
Bericht des Historikers soll vielmehr den Hin te rgrund bilden für die Vorlage 
eines aufschlußreichen epigraphischen Neufundes, der sich immerhin an einer 
Stelle mit dem Katalog des Tacitus verknüpfen läßt, aber darüber hinaus auf 
seine Weise auch manche allgemeineren Gesichtspunkte des Historikerberichtes 
in Erinnerung ruft. 

I n der Zusammenfassung des von den Consuln dem Senat erstatteten Berichtes 
setzt Tacitus von zwei wegen des Alters der beigebrachten <Nachweise> zweifel­
haften (obscura) Fällen, nämlich Smyrna und Tenos, die beide mi t Sprüchen 
Apollons argumentierten, zeitlich näherliegende und daher besser überprüfbare 
Ansprüche einiger anderer Städte ab. Dabei w i r d an der Spitze in einer ganz 
knappen Formulierung Sardeis genannt (63,3): propiora Sardianos: Alexandri vic-
toris id donum? Dieses Detail t r i t t allerdings in der auf uns gekommenen Alexan­
der-Überlieferung nicht hervor, in der sich im Hinb l i ck auf Sardeis nur bei 

und des Augustus berufen, in denen sie belobigt worden waren obvetusta inpartis meritabzw. 
wegen ihrer nihil mutata in populum Romanum constantia gelegentlich des Parther-Einfalls 
von41-39 v.Chr. (62,2). Im Fallevon Kos wurde als mentum geltend gemacht, daß man wäh­
rend des durch Mithridates ausgelösten Pogroms i.J. 88 v.Chr. römische Bürger im Askle-
pios-Tempel in Sicherheit gebracht hatte (IV 14,2). 

8 Einige (freilich sehr zufällige) Literaturhinweise im Hinblick auf die documentazione 
epigrafica zur Liste bei Tacitus gibt BELLONI a. Anm. 1 a. 0.179 Anm. 60 (vor allem in Anleh­
nung an MAGIE) . Der Rest einer auf die Aktion von 22/3 zurückgehenden Urkunde, nämlich 
ein durch die Consuln des Jahres 23 übermittelter Senatsbeschluß, die Asylie des Asklepios-
Heiligtums von Kos und des Hera-Heiligtums von Samos betreffend, liegt möglicherweise 
vor in einem Inschriftenfragment aus Samos, wenn mein (einer Anregung C H . HABICHTS fol­
gender) Interpretationsversuch zutreffend ist: MDAI(A) 75, 1960, 90 n. 5 (SHERK n.32). 
Ebendort S. 93 Hinweise auf einige weitere mögliche <Spuren> der durch Tiberius veranlaßten 
Neuregelungen. 

9 Die Stelle fehlt in der Quellensammlung von J. G. PEDLEY, Ancient Literary Sources on 
Sardis (Archaeological Exploration of Sardis, Monograph 2, Cambridge/Mass. 1972). 
Warum LAURA BOFFO, I re ellenistici e i centri religiosi dell'Asia Minore (Pubbl. della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Univ. di Pavia 37, 1985) 146 Anm. 4 die Nachricht bezüglich Alex­
anders für unsicher hält, wird mir nicht klar. Ihre Behauptung, daß der Fall von Tacitus zu 
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Arr ian die summarische Mi t te i lung findet, Alexander habe den Sardianern wie 
auch den übrigen Lydern den Gebrauch ihrer überkommenen Gesetze gestattet 
und sie «in die Freiheit entlassen».10 Daß der Makedonenkönig andernorts mit 
Fragen des Asylrechts befaßt wurde, ist uns immerhin durch eine N o t i z Strabons 
im Hinb l i ck auf Ephesos bezeugt, w o die Ausdehnung der Asyliegrenze auf die 
Entfernung von einem Stadion durch Alexander als erster Schritt in der in dieser 
Hinsicht wechselvollen Geschichte des Artemis-Heiligtums genannt w i r d . 1 1 Die 
Bemerkung bei Tacitus legt nahe, daß ein entsprechendes Dokument Alexanders 
als ältestes Zeugnis für den Asylie-Anspruch auch des sardianischen Artemis-
Heiligtums in Anspruch genommen und in Rom präsentiert wurde. V o n der we i ­
teren Entwicklung des Asylrechts unter der römischen Herrschaft ist hier nicht 
die Rede, anders als etwa im Falle des lydischen Hierokaisareia, w o nach der 
Erwähnung der Weihung des dortigen Heiligtums der persischen Artemis durch 
Kyros auf die Bestätigung des Asylrechts durch mehrere römische Feldherren 
Bezug genommen w i r d . 1 2 Möglicherweise ist das bei Sardeis ähnlich gewesen13 

und nur in dem Resümee des Historikers unterdrückt worden. W i r wissen näm­
lich jetzt, daß die Sardianer durchaus auch zumindest ein späteres Dokument 
hätten vorlegen können: eine Urkunde des Dictators Caesar, die vor einigen Jah­
ren im Umkreis des dortigen Artemis-Heiligtums zutage gekommen ist. 

Die unten mit einem Zapfen versehene 2.02 m hohe, 45-51 cm breite und ca. 
28 cm dicke Stele ( I N 82.1) aus grau geädertem weißem M a r m o r (Tafel 1-6) ist 

denjenigen gerechnet wird, die sich auf obscura ob vetustatem initia gründeten, trifft vom Text 
her nicht zu. 

10 Arrian Anab.117,4 Σαρδιανούς δέ κα ι τους άλλους Λυδούς τοις νόμοις τε τοις πάλαι 
Λυδον χρ^σθαι 6δωκεν και ελευθέρους είναι άφηκεν. Zur inhaltlichen Problematik der 
Stelle vgl. MAGIE , Roman Rule II975 Anm. 5 ; A. B. BOSWORTH, A Historical Commentary on 
Arrian's History of Alexander (1980) 128 f. bzw. schon vorher die Kontroverse zwischen 
E. BiCKERMANN, REG 47, 1934, 363 und W . W . T A R N , Alexander der Große (deutsch Darm­
stadt 1968) 475 f. Ob die weitere von Alexander bei einem Besuch der Akropolis getroffene 
Entscheidung, dort einen Tempel des Zeus Olympios (als Gegengründung gegen den älteren 
Kult des persischen Zeus?: vgl. Anm.55) errichten zu lassen (Arrian ib.), zur Ausführung 
gelangt ist, muß offen bleiben: vgl. G . M . A . H A N F M A N N , Sardis from Prehistoric to Roman 
Times (Cambridge/Mass.-London 1983) 131; BOSWORTH a.a.O. 129. 

" Strabon X I V 1,23 p.641: ττ]ς δ' ασυλίας τους ορούς άλλαγηναι συνέβη πολλάκις, 
'Αλεξάνδρου μέν έπί στάδιον έκτείναντος ... Vgl. Ε .L .HICKS zu G I B M 522; IvEphesos 
1520. 

12 Tac. Ann. I l l 62,3 et memorabantur Perpennae, Isaurici multaque alia imperatorum 
nomina, qui non modo tempio, sed duobus milibus passuum eandem sanctitatem tribuerant. S. 
dazu die ausführliche Diskussion von J. und L. ROBERT, Hellenica V I (1948)33-42 aus Anlaß 
der Veröffentlichung eines in Hierokaisareia gefundenen Grenzsteins des Asylie-Bezirks der 
Artemis. 

13 Im Jahre 26, als sie sich um den Standort des provinzialen Kaisertempels bewarben (vgl. 
Anm. 6), haben die Gesandten aus Sardeis jedenfalls auch litteras imperatorum vorgewiesen 
(Tac. Ann. I V 55,3; s. unten Anm. 37). 
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i m Frühjahr 1982 im Flußbett des Paktolos liegend entdeckt worden, als nach 
den winterlichen Regenfällen eine Ecke freigespült worden war. Sie ist daraufhin 
durch die Sardis Expedition geborgen und in das Inschriften-Depot beim Gra­
bungshaus gebracht worden. Der Fundort liegt ca. 575 m nördl ich v o m Artemis-
Tempel in der Nähe des Ausgrabungsareals «Pactolus Cliff». 1 4 Der Fund mehre­
rer anderer Marmorblöcke in unmittelbarer Nachbarschaft legt die Vermutung 
nahe, daß die Stele in einem späteren Baukomplex wiederverwendet war ; man 
w i r d also aus dem Fundort nur bedingt Schlüsse auf den ursprünglichen Aufstel­
lungsort ziehen können (s.unten S.144). I m übrigen ist der Umstand, daß der 
Stein w o h l jahrhundertelang i m Flußbett gelegen hat, aller Wahrscheinlichkeit 
nach für den desolaten Zustand der Schriftfläche verantwort l ich: Sie ist beson­
ders i m l inken und mittleren Teil in einem Maße abgerieben, daß erhebliche Par­
tien des Textes unkenntlich geworden sind und vermutlich nie mehr ganz 
zurückgewonnen werden können - ganz abgesehen von dem bereits i m Al te r tum 
eingetretenen Textverlust durch die 20 Zeilen umfassende Rasur i m oberen Teil 
der Inschrift. 

Eine erste Abschrift des Textes ist im August 1982 in mühsamer Entzifferungs­
arbeit durch BARBARA BURRELL von der University of Pennsylvania vorgenommen 
worden. Sie wurde an Louis R O B E R T vermittelt, der zu dem Text einige Bemer­
kungen beigesteuert hat, auf die ich zurückgreifen konnte. Ende 1983 hat dann 
der Leiter der Sardis Expedition, CRAWFORD H . GREENEWALT, jr . , mi r in großzü­
giger Weise die Veröffentlichung der Inschrift angeboten. Bei zwei Aufenthalten 
in Sardeis, 1984 und 1986, habe ich mich in intensiver Arbei t mi t immer neu wie­
derholten Versuchen um die Entzifferung bemüht, dazu eigene Abklatsche und 
Photos sowie Aufnahmen der Sardis Expedition hinzugezogen. Nach allen vor­
ausgegangenen Versuchen hat schließlich i m Herbst 1987 V O L K M A R V O N GRAEVE 
mit besonderen Methoden eine Serie von Photos hergestellt, die für die Entziffe­
rung bzw. Kontrol le eine wesentliche Hi l fe waren. Der i m folgenden gegebene 
Text beruht auf kombinatorischer Auswertung aller der genannten Grundlagen. 
A u f Einzelheiten und vor allem Unsicherheiten der Lesung w i r d im Apparat im 
einzelnen hingewiesen. 

Der Text beginnt mit einem in etwas größeren Buchstaben (1,4-1,7 cm) 
geschriebenen <Präskript>; darauf folgt eine \9Vi Zeilen umfassende Rasur, die 
nur noch ganz schwache Buchstabenspuren gelassen hat. A b dem Ende von Z . 30 
folgt der eigentliche Text, soweit er erhalten geblieben ist, in 1,1-1,3 cm hohen 
Buchstaben. Die Schrift ist regelmäßig und recht sorgfältig ausgeführt; die 
Strichenden sind durch leichte Verdickungen hervorgehoben. Der Charakter 
stimmt gut mi t der Datierung in die 2.Hälfte des 1.Jahrhunderts v.Chr. über­
ein. 

14 Man vgl. den Plan bei G. M . A. HANFMANN a. Antn. 10 a. O. Fig. 8, wo der Pactolus Cliff 
unter Nr. 13 eingetragen ist. 
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Όρος ιερός άσυλος 'Αρτέμιδος 
Σαρδιανης, ôv προσώρισεν 
έν 'Ρώμηι Γάϊος Καίσαρ αύτοκρά-

4 τωρ καί άρχιερεύς, ϋπατος το 
πέμπτον, δικτάτωρ δια βίου, 
πρεσβευσάντων έ[κ] τοΟ Ιδίου 
[βί]ου Λυσιμάχου τοΟ Μηνοφίλου, 

8 φύσει δέ Μηνοφάντου, Δημητρί­
ου τοΟ Μενάνδρου, φύσει δέ Δη­
μητρίου, Ναθείους. vac. 
Κ 

12 [[ 
[[ 
[[[δ]ρο[υ? 
[[ 

Ε Ε 

'Αντωνίου]] 
[Λυσί]μαχος]] 

[Μ]ενά[ν]-]] 
]Ε ΠΟ ]] 

IT.]] 
16 [[ Ε Ε ΤΩΙ]] 

[[ Λ Ι . ΓΟ.]] 
[[ ΣΟΝΟ]] 
[[ Ε . . . Η ] ] 

20 [[ Α . . . ~ ] ] 
[[ ΙΙΟΥΓ]] 
[[ Ε]] 
[[ ΩΡ]] 

24 [[ Ο ]] 
[[ Β 
[[ Η] 
[[ ]] 

28 [[ ΟΥΙΕ]] 
[[ Ν . ZZI]] 
[[ ]]δελτογράφημα-

[Γ]ά[ϊ]ο[ς Κα]ϊσαρ αυτοκράτωρ καί άρχιερεύς δικτάτω[ρ] 
32 [τ]ε δια βίου έπέκρεινεν προ ήμερων τεσσάρω[ν] 

Νωνον Μαρτίων vac. έπεί συνφωνεΐται τ[ήν] 
πο[λ]ιτείαν των Σαρδιανων έν τη ι φιλί[α]ι τοο δ[ή]-
μου τοΟ 'Ρωμαίων δια παντός γεγονέναι 

36 καί τη[ν - - ca. 18 - - ]ν πίστιν το[ΐς] 
τοΟ δήμου πράγμασιν καί τήι συκλήτωι παρεσχ[ήσ]- (sic) 
θαι [ - - - ca. 25 - - - ] Λυσίμαχο[ς] 
Μηνοφίλου, [φύσει δέ] Μηνοφάντου, καί Δημή-

40 τριος Μενάνδρου, φύσ[ει δέ Δη]μητρίου, Νά[θ]ης 
.ΣΤΕΑ[ - - ca. 20 - - ]ντες πολλά[ς] 
τεέν[ ca. 23 ] πεπραγ[μέ]-
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νων εις την ήγεμονίαν [ 'Ρω]μαίων vac α ν τ ί το[ύ]-
44 των απάντων αρέσκε ι αύτοΐς συνχωρείν α έ-

νεφάνισαν. vac. Tò ιερόν 'Αρτέμιδος Σαρδια-
νής άσυλον ε ί ν α ι τ [αύτω]ι δ ι κ α ί ω ι ώ ι κα[ί] 
το της Έφεσίας Άρτέμι [δός έσ]τιν κ α ι τον να[ον] 

48 φύξιμ[ο]ν οντά [της] 'Α[θ]ηνας Νικηφόρου κ[αί] 
Τ [ca. 5] ΟΥ[ ca. 8 ] α τ ι ν ά έστιν έν τ η ι πό[λει?] 

ca. 7] I T O [ ca. 19 ]έν Κολό[ηΐ?] 
- ca. 10 - ]ΡΛ[.]ΙΕ[ - ca. 11 - ] T A [. .] Λ Ι Κ [ . . ] 

52 [ - ca. 10 - ] Α [ - ca.9 - ] Τ [ ] εστίν εν τε 
- - ca. 13 - - ] τ[ης] Σαρδιανης οροις οίς 
- ca. 9 - ]ΟΥ[. . ] Ν τε ε ί ν α ι Δ ι ί Μ ε γ ί σ τ ω ι κ [ . . ] 
- - ca. 17 - - ] τωι Χ . .Λ. .ηρίωι ώ ι τ[.] 

56 [ - - ca. 18 - - ] Α Ρ Α εστίν ώς έν 
ca. 13 - ]? 'Από[λ]λωνισυνεχώρησε 
ca. 13 - ] εστίν έν ορε ι Τμώλωι 0 [ . ] 

. . ] Ω [ . . . . ] Μ Ε Ν Ξ [ ] κ α ι ιερόν Νυμφαϊον 
60 [ - ca. 7 - ]Ε.Τ[ - ca. 9 - ] Ε Π Ι Μ Ε . Ι Λ Ι Σαρδιανο[.] 

- ca. 12 - ] επί τοις αύτοΐς δ ικα ίο ις οΐ[ς] 
- ca. 11 - ] Ν vac? τους τε δημοσιών[ας?] 
- ca. 11 - ] Μ Ι Ω . κ α τ ' έν ιαυτον τελ [ . . ] 

64 τ[υν]χάνω[σι - ca. 6 - ] έπώφειλον τοις τ[.] 
- - ca. 16 - - ] Α Ι Σαρδιανοϊς συνε-

ca. 14 - ] Ν Ο Υ Σ τε τοΟ Σαρδια-
ν ώ ν [ - ca. 13 - ] Ν κ α ι ράβδων ήλευθ[έ]-
ρ]ωσε[ - ca. 12 - ] άντάρχοντας ο ι 

ca. 12 - ] Ξ . . . .Σ έσοντα ι vac. ταϋ-
τ α ] κα[θι]έρωσεν(?) έδωκεν συνεχώρ[η]-
σεν - ca. 12 - ]Ε αυτών άμύνεσθα[ι] 

72 [ - ca. 7 - ]Ε[.. .]Α αρέσκε ι vac. μήτε ύπεναν-
[ί]ως φι(?) Γάϊος Κα[ ϊσα]ρ αυτοκράτωρ κ α ι άρ[χ?]-
ίερ]εύς δ ικτάτωρ τε δ ια βίου συνεχώρη-
σε]ν εδωκεν καθιέρωσεν εστησεν 

76 [ ποι]εΐν μήτε γ ίνεσθαι έάν. 

Ζ . 11 : [Μ]άρ[κο]υ (vac?) Α ν τ ω ν ί ο υ B U R R E L L ; ich selbst vermochte vor 'Αντωνίου, 
das sicher ist, nichts zu erkennen (vgl. Tafel 3). 

Z . 12: Σ Α Μ Α Χ Ο Σ Υ BURRELL; die Endung, und damit offenbar die Nennung des 
Gesandten, scheint sicher. 

Z. 13: ΘΡ E N A BURRELL; die Spuren vor E N A ganz unsicher. 
Z . 14-30: Von der eradierten Partie sind nur am rechten Zeilenrand schwache 

und z .T. unsichere Buchstabenspuren erhalten. 
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Z.36 : Der Buchstabe vor πίστιν ist unsicher: BURRELL notiert Σ; möglich wäre 
eine Wortverbindung, etwa εΰνοια κ α ί πίστις (SHERK η. 18,45; 58,82. 89) oder 
ein Superlativ vor πίστας (auf einem Photo glaubte ich Spuren von A T H N zu 
sehen): vgl . έξοχωτάτης τε πίστεως Aphrodisias n. 8,28. 

Ζ. 37: Die Schreibung Σ Υ Κ Λ Η Τ Ω Ι habe ich sicher gelesen; BURRELL: Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ω . 
Z . 4 1 : Möglicherweise ] Α Ν Τ Ε Σ ; BURRELL las Τ Η Σ Π Ο Λ Λ Α . 
2 .46 : Die Buchstabenspuren zwischen Σ und A sind nicht entzifferbar (vor A 

eventuell Ω Σ oder ΟΙΣ) . 
Z . 4 8 : Die Spuren führen etwas deutlicher auf die Form φόξιμον statt auf φόγι-

μον (s. den Kommentar) . 
Ζ .51 : BURRELL notiert am Ende: Α Σ Λ Ι Κ . 
Z . 52: BURRELL las am Zeilenende: Τ Ι Σ ΣΗΤΕ. 
Ζ . 55: Zwischen X und Λ sowie Λ und Η nichts zu erkennen. BURRELL notiert X 

Λ Η Ρ Η Δ Ι Ω Ι Τ . 
Ζ . 56: Α Ρ Α Π Ι Σ Τ Ι Ν Ω Σ Ε Ν BURRELL; meine Versuche, eine Verbalendung -νωσεν 

anzunehmen, haben zu keinem Ergebnis geführt. 
Z . 57: Die Lesung Από[λ]λωνι bleibt sehr unsicher; BURRELL notiert: Ω Ε 

Π Ι Σ [ Υ Ν ] Ε Χ Ω Ρ Η Σ Ε . M i r scheint jedenfalls Ω Ν Ι vor Σ auch am Abklatsch 
deutlich. 

Z .60 : Die Buchstabenreste vor Σαρδιανο[ sind irritierend. BURRELL las Π Ι Μ Ε -
N A I . Ich selbst hatte έπιμε[λ]ίαι erwogen, wobei aber der Platz für Λ kaum 
ausreicht; möglich wäre μερίδι . M . W Ö R R L E (nach Photo) : ]μενοι Σαρδιανο[ί? 

Ζ . 61 : I n δ ικαίο ις war das erste Iota vergessen worden und ist oberhalb der Zeile 
klein nachgetragen. 

Z .62 : Vor Δ Η Μ scheint T E wahrscheinlicher als ΔΕ (schwache Spur des senk­
rechten Striches). Bei der Form δημοσιών[ας] ist der Raum für die Ergänzung 
von zwei Buchstaben recht knapp. Allenfalls wäre δημοσιων[ ι /κούς möglich, 
da δημοσιων[ί /ας nicht zu passen scheint. Daß nur δημοσίων zu lesen wäre, 
halte ich wegen des Zusammenhangs für wenig wahrscheinlich. 

Z . 6 3 : Vor [κ]ατ ' notiert BURRELL: Μ Ω Ν . 
Ζ. 65 f. : Eventuell συνε/[χώρησε. 
Ζ . 67: A m Zeilenanfang notiert BURRELL Ν Ω Ν Κ Δ Λ Μ Ε Σ ; ich selbst kann über 

Ν Ω Ν hinaus nichts erkennen. Das Zeilenende las auch BURRELL K A I -
Ρ Α Β Δ Ω Ν Η Λ Ε Υ Θ , und so habe ich es auch vor dem Stein notiert. A u f einem 
Photo glaubte ich Spuren einer möglichen Lesung ά]νε[υ] zu erkennen, was 
aber auch Täuschung sein kann. 

Z .68 : Bei einer Ergänzung άρχοντας ή] bliebe davor nur noch Platz für 
3-4 Buchstaben. Spuren vor άντ- konnte ich nicht ausmachen. 

Z . 6 9 : Vor έσοντα ι las BURRELL Ξ Ο Υ Σ Ω Σ ; mir scheint nur der erste und der 
letzte Buchstabe sicher. M . W Ö R R L E : Ασ ίας? 

Ζ . 70 : Die Lesung (oder Vermutung) καθιέρωσεν geht auf BURRELL zurück, die 
allerdings unter alle Buchstaben bis auf den letzten einen Punkt setzt. 
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Ζ. 71 : Ein von mir (nach dem Abklatsch) vermutetes παρ' έαυτων ist zu unsicher. 
Z . 7 2 : Vor μήτε notiert BURRELL: ΕΑΡΤΑΠΡΕΣΒ (eventuell πάντα vor αρέσκει?). 
Ζ . 73: Zwischen -ως und Γάϊος nur schwache Spuren, die auf ώ ι oder f j i führen 

könnten; für ein früher von mir vermutetes οΐς ist die Lücke wahrscheinlich zu 
eng. BURRELL notiert an der Stelle (vac?). 

Ζ . 76: Von E I N nur schwache Spuren; BURRELL las Τ Ι Μ Η Τ Ε . 

Übersetzung 

Grenze des heiligen, dem Asylschutz unterstehenden Bezirks der Artemis von 
Sardeis, die in R o m Gaius Caesar, Imperator und Pontifex Maximus, Consul 
zum 5. M a l , Dictator auf Lebenszeit festgelegt und erweitert hat. Die Gesandt­
schaft hatten auf eigene Kosten übernommen Lysimachos, (Adoptiv-)Sohn des 
Menophilos, natürlicher Sohn des Menophantos, und Demetrios, (Adopt iv-) -
Sohn des Menandros, natürlicher Sohn des Demetrios, Nathes. 

[[(20 Zeilen ausgemeißelt; Zeilenenden: Antonius, Lysimachos, Menandros) 
] ] (auf einer Holz tafe l enthaltene) Urkunde : Gaius Cae­

sar, Imperator und Pontifex Maximus, Dicta tor auf Lebenszeit, hat folgendes 
entschieden am 4 .März (a.d. I V N o n . M a r t . ) : D a Übereinstimmung darüber 
besteht, daß die Gemeinde Sardeis allezeit an der Freundschaft gegenüber dem 
römischen V o l k festgehalten und [ ] der Sache des (römischen) V o l ­

kes und dem Senat die Treue gewahrt hat, [(wie es ihre Gesandten)] Lysimachos, 
Sohn des Menophilos, natürlicher Sohn des Menophantos, und Demetrios, Sohn 
des Menandros, natürlicher Sohn des Demetrios, Nathes [(dargelegt haben, 
indem sie ] viele [ ] vollbracht wurden gegenüber der Herrschaft 
der Römer - wegen aller dieser Gründe gefällt es ( = w i r d beschlossen), ihnen zu 
gewähren, was sie vorgebracht haben: 

Das Hei l ig tum der Artemis von Sardeis [ ] soll Asylschutz haben mi t dem 
gleichen Recht wie es das He i l ig tum der Artemis von Ephesos besitzt, und der als 
Zufluchtsstätte anerkannte Tempel der Athena Nikephoros und [ — ] die sich in 

der Stadt befinden [ ] in Koloe(?) [ ] den Grenzen des 
(Gebietes?) von Sardeis [ ] sollen sein für Zeus Megistos [ ] 
für Apollon(?) hat er gewährt [ ] sich im Tmolos-Gebirge befindet [ -

] und das Nymphen-Hei l ig tum [ ] unter denselben Rechts­
bedingungen wie [ — .] Die Steuerpächter [ ] jährl ich zahlen(?) [ 
- ] schuldig waren den [ ] den Sardianern gewährte(?) [ ] und 
befreite von den fasces [ Magistrate oder] Promagistrate, die [ ] sein 
werden. 

Es gefällt ( = w i r d beschlossen), daß dies [(alles, was — ] geweiht, geschenkt, 
gewährt hat, [ ] verteidigt w i r d [ ] und daß man nichts tut(?) oder 
geschehen läßt, das zu dem in Widerspruch steht, was Gaius Caesar, Imperator 
und Pontifex Maximus, Dicta tor auf Lebenszeit, gewährt, geschenkt, geweiht 
oder festgesetzt hat. 
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Der Charakter der vorliegenden Inschrift und damit auch die Zweckbestimmung 
des Steines geben sich sogleich in der einleitenden Überschrift zu erkennen: ορός 
ιερός άσυλος 'Αρτέμιδος Σαρδιανης. Gleichlautende Formulierungen sind schon 
von mehreren Steinen bekannt, die mi th in als Grenzsteine von Asylie-Bezirken 
zu bezeichnen sind. J. und L . ROBERT haben anläßlich der Veröffentlichung eines 
Exemplars aus dem lydischen Hierokaisareia mi t dem Text ορός / Ιερός / 
άσυλο[ς / Ά]ρτέ [μ ι / δος ] (jetzt Τ Α Μ V 2 n. 1251) die entsprechenden Parallelen 
aufgeführt (Hellenica V I 34).15 Die eine entsprechende Abgrenzung markieren­
den Steine werden häufig als σ τ η λ α ι bezeichnet, und es finden sich dann in ein­
schlägigen Dokumenten Wendungen,16 daß die Asylie gelten solle ώς αν at 
σ τ η λ α ι όρίζωσιν17 oder ώς ο ι περιεστηλωμένοι οροί (ώρισαν?).18 Die Besonder­
heit unseres Steines besteht freilich darin, daß er nicht einen <einfachen> Grenz­
stein darstellt, sondern ein herausgehobenes Exemplar, auf dem das die Asylie-
Abgrenzung begründende offizielle Dokument festgehalten wurde. V o m Fundort 
her (auch wenn mit einer Verschleppung des Steines über eine gewisse Distanz 
gerechnet wi rd) könnte man sich gut vorstellen, daß die Stele am Hauptzugangs­
weg von der Stadt zum Hei l ig tum aufgerichtet worden ist. Der Begriff ορός, der 
mi t der Konst rukt ion öv προσώρισεν ... Γά'ίος Κ α ί σ α ρ aufgenommen w i r d , 
bekommt dann hier die Bedeutung «Grenze» oder fast schon «eingegrenztes 
Areal».19 Dabei scheint die Präposition προσ- zugleich anzudeuten, daß mi t der 
hier vorgenommenen Abgrenzung eine Erweiterung dieses Areals verbunden 

15 Vom Typus her möchte man auch eine in zwei Exemplaren auf uns gekommene Inschrift 
aus Aphrodisias (J. REYNOLDS, Aphrodisias and Rome, 1982,159 n. 35) dieser Gruppe hinzu­
rechnen. Aus Raumgründen sieht die Herausgeberin jedoch Schwierigkeiten, die nahelie­
gende Ergänzung ["Ορο]ς Ιερός &συ/[λος..] am Kopf der Inschrift vorzunehmen : die Zeilen 
scheinen länger gewesen zu sein. So schlägt sie die freilich problematische Ergänzung [? Ού­
τος ό τόπο]ς ιερός άσυ[λος vor. Ob eventuell ungewöhnlicherweise dem Wort ορο]ς hier der 
Name der Göttin ['Αφροδίτης . . . ] vorangestellt worden sein könnte, für den nach άσυλος 
kein Platz zu sein scheint, auf den aber auch nicht gut verzichtet worden sein kann ? 

16 Die einschlägigen Beispiele sind zusammengestellt von J. und L.ROBERT, Hellenica 
V I 35-37; vgl. auch L.ROBERT, AC 35, 1966, 412; Bull, épigr. 1968 n.446; F.PIEJKO, Chiron 
18,1988,61. 

17 Syll. 635 A 6 = SOKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grecques ( 1969) n. 73 aus Akraiphiai. 
18 WELLES, Royal Correspondence in the Hellenistic Period (1934) n. 64,11. Der Verbesse­

rungsvorschlag ώρισα(ν) (oder όρίζουσι(ν)) statt des versehentlich aus der vorhergehenden 
Zeile wiederholten συνεχώρησα stammt von A . W I L H E L M , Griechische Königsbriefe (1943 
[Nachdr. I960]) 59f.DervonB.LiFSHiTZ,ZPE6,1970,60 f. mitgeteilte Versuch, das überlie­
ferte συνεχώρησα(ν) unter der Annahme einer «expression figurée» zu halten, ist nicht sehr 
überzeugend (vgl. J. u. L.ROBERT, Bull, épigr. 1971 n.617). 

19 Zu dieser Bedeutungsentwicklung vgl. J . H . O L I V E R , GRBS 4, 1963, 141-3 «Horoi as 
reserved areas». 

20 L. ROBERT, A travers l'Asie Mineure (1980) 201 Anm. 45 bezeichnet προσορίζειν gera­
dezu als «terme technique pour agrandir le territoire ...». Vgl. dens., BCH 102, 1978, 517 
Anm.68 = Documents d'Asie Mineure (1987) 213; J. u. L.ROBERT, Fouilles d'Amyzon en 
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Der auf unserer Stele aufgezeichnete Text beginnt mi t einem die Zeilen 1-10 
umfassenden <Präskript>, das offensichtlich eine von den lokalen Instanzen vor­
genommene Formulierung wiedergibt: Außer der Anführung des durch den Dic ­
tator Caesar in Rom gewährten Privilegs w i r d durch ihre namentliche Nennung 
die Rolle der städtischen Gesandten hervorgehoben, die die Reise auf eigene 
Kosten21 übernommen und Caesars Entscheidung erwirkt haben. Sie sind aller­
dings in der Prosopographie von Sardeis anderweitig nicht auszumachen.22 Es 
folgte ab 2 .11 die eigentliche dokumentarische Grundlage : Sie begann, wenn die 
schwachen unter der Rasur am Ende von Z . 11 noch erkennbaren Schriftreste 
r ichtig gelesen sind, mit einem Begleitschreiben des [Consuls] M.Anton ius , an 
das die einschlägige auf den Dicta tor Caesar zurückgehende Urkunde angefügt 
war. Dieses Schreiben des M . Antonius, auf dessen Bedeutung später noch einzu­
gehen ist, muß dann zu einem späteren Zeitpunkt, aller Wahrscheinlichkeit nach 
in der W i r k u n g der Entscheidung von Ac t ium 31 v.Chr., von den Behörden von 
Sardeis in einem A k t eifriger Loyalitätsbekundung dem neuen H e r r n des Impe­
r ium Romanum gegenüber getilgt worden sein. M a n hat dabei aber, wie es 
scheint, das letzte W o r t des sonst beseitigten Textes stehen gelassen, das nun wie 
eine Überschrift die nachfolgende Urkunde Caesars einführt. 

Dieses am Ende von Z . 30 mit Sicherheit gelesene W o r t δελτογράφημα 
schlägt in eigenartiger Weise die Brücke zu einer Dokumentat ion, die überhaupt 
bei der Interpretation der Urkunde Caesars sich als die wichtigste Parallele her­
ausstellen w i r d : die ebenfalls auf die Asylie bezüglichen Dokumente aus Aphro -

Carie I (1983) 190 Anm. 181. In anderen Fällen wird eine Erweiterung des Asylie-Bezirkes 
mit den Begriffen προστίθημι (SHERK n. 23,44: Amphiaraion von Oropos) bzw. προσεδόθη 
(IvDidyma 391 I I7) ausgedrückt: vgl. J. u. L. ROBERT, Hellenica V I 37. 

21 Die Lesung έκ του ιδίου βίου in Ζ. 6 f. hat L. ROBERT spontan auf der ihm übermittelten 
Abschrift hergestellt. Zu βίος in der Bedeutung «fortune» vgl. die Erinnerung von J. u. 
L.ROBERT, Bull, épigr. 1976 n.602 zu IvEphesos 555 (R.MERKELBACH, ZPE 10, 1973, 70: 
«Vermögen»). 

22 Bemerkenswert ist, daß beide Gesandte eine doppelte Filiation führen, indem sie an 
erster Stelle den Adoptivvater, an zweiter den natürlichen (φύσει) Vater nennen. Bei dem 
Erstgenannten, Lysimachos, (Adoptiv-)Sohn des Menophilos, mag ein Zusammenhang mit 
dem Λυσίμαχος Μηνοφίλου bestehen, dessen Ostotheke sich erhalten hat: Sardis V I I 1 
n. 123 (vermutungsweise in die erste Hälfte des 1. Jhdts. v. Chr. datiert). Dieser ist mit 28 Jah­
ren gestorben, wird also auch von daher nicht als identisch mit dem Gesandten unserer 
Inschrift angesehen werden können. Der zweite Gesandte, Demetrios, führte einen zweiten 
Namen (wie aus der Nennung im Nominativ in Z. 40 hervorgeht) : Ναθης, Gen. Ναθειους. 
Die Genetivform kehrt wieder in einer von K. BURESCH in Çapakh abgeschriebenen, aber 
wohl dem Territorium des 18 km entfernten Sardeis entstammenden Ehreninschrift einer 
τρικωμία, und zwar als Filiation in einer Stephanephoren-Nennung (A. KOERTE, Inscriptio-
nes Bureschianae, Prògr. Greifswald 1902, 5 n.2 = IGR I V 1367; vgl. Sardis V I I 1 p. 107 
sowie L.ZGUSTA, Kleinasiatische Personennamen, 1964, 345 § 1009-1). Die Parallele ist 
schon von L. ROBERT zu der neuen Inschrift notiert worden. 
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disias.23 L . R O B E R T hat 1966 auf dieses «mot curieux» aufmerksam gemacht 
(AC 35, 1966, 404-8) , als er den M A M A V I I I 16 veröffentlichten Inschriften­
block aus Aphrodisias i m Text berichtigte und in der Sache entscheidend inter­
pretierte (ein Parallelexemplar jetzt: J . R E Y N O L D S , Aphrodisias and Rome, 1982, 
159 η. 35). I n diesem auf dortigen Grenzsteinen des Asylie-Bezirks (vgl. A n m . 15) 
aufgezeichneten Text werden die auf Caesar, Augustus sowie Senat und V o l k 
von Rom zurückgehenden Rechtsgrundlagen mit den Worten zusammengefaßt: 
καθώς κ α ι τ α φιλάνθρωπα κ α ί δελτογραφήματα κ α ι έπικ[ρίμ]ατα περιέχει. 
Unter Hinweis auf die einzige sonstige Bezeugung dieses Wortes i m berühmten 
<Kalendererlaß> des Paulus Fabius Maximus von 9 v.Chr.24 hat ROBERT ihm eine 
charakteristische «allure <romaine>» zugesprochen, dessen Verwendung sich auf 
eine möglicherweise nur kurze Zei t beschränkt und das eine Erweiterung des in 
römischen Dokumenten häufiger verwendeten Begriffs δέλτος darstellt, den man 
als Äquivalent des lateinischen tabula ansieht.25 Wie immer nun das hinter der 
Ablei tung δελτογράφημα stehende lateinische W o r t gelautet haben mag, es ist 
deutlich, daß damit nicht eine spezifische Urkundenkategorie gemeint war, son­
dern daß der verwendete Begriff sich auf den materiellen Aspekt bezog : ein auf 
einer H o l z - bzw. Wachstafel aufgezeichnetes Dokument.2 6 Dieses Detai l w i r d 
am Schluß dieses Aufsatzes noch einmal aufzunehmen sein. 

Caesar, von dem die die Asylie betreffende Entscheidung und mi th in die als 
δελτογράφημα eingeführte Urkunde ausgeht, w i r d in dem Präskript mit vo l l ­
ständiger Ti tula tur bezeichnet (die Fassungen 2 . 3 1 f. und 73 f. sind demgegen­
über etwas verkürzt) : C. Caesar, imperator et pontifex maximus,17 consul V, dicta­
tor perpetuo. Die Nennung des 5. Consulats ergibt die Festlegung auf das Jahr 
44 v. Chr. A u f einen etwas früheren Zei tpunkt eben dieses Jahres führt uns die bei 
Iosephus Ant . l ud . X I V 211 wiedergegebene Urkunde eines durch Caesar veran-
laßten Senatsbeschlusses zugunsten des Hohenpriesters Hyrkanos I L , wobei die 

23 Die wichtige Bedeutung der Paralleldokumente aus Aphrodisias ist von L.ROBERT 
schon auf dem ihm übermittelten Exemplar der ersten Abschrift des Textes aus Sardeis ange­
merkt worden. Die Lesung δελτογράφημα war ihm allerdings noch nicht bekannt. 

24 SHERKn.65D 62und66 = U.LAFFi, SCO 16,1967,22. Das Wort begegnet dort in dem 
Beschluß des Landtages von Asia und wird beide Male auf das Schriftstück des Proconsuls 
bezogen, das in dessen eigenem griechischen Brief als διάταγμα bezeichnet wird (A 30). 

25 Über δέλτος allgemein A. W I L H E L M , Beiträge zur griech. Inschriftenkunde (1909) 
244-5. Zur Bedeutung tabula: P.VIERECK, Sermo Graecus quo SPQR magistratusque populi 
Romani.. . usi sunt (Göttingen 1888) 39 mit Verweis auf Τ Η . MOMMSEN, Hermes 20, 1885, 
280 = Ges. Sehr. V 506; U . LAFFI am Anm. 24 a. O. 34 Anm. 32. 

26 Es ist daher problematisch, wenn H.J. MASON, Greek Terms for Roman Institutions 
(1974) 34 das Wort mit edictum wiedergibt. S. 128 wird immerhin hinzugefügt: «The emphasis 
in this word is on the physical document containing the edict». 

27 Zur Wiedergabe von pontifex maximus allein durch άρχιερεύς s. H . J . M A S O N , Greek 
Terms 115, der darauf hinweist, daß für Caesar die lange (άρχιερεύς μέγιστος) und die kurze 
Form nebeneinander vorkommen. «The short form is more frequent...». 
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griechische Form seiner Ti tula tur der Fassung von Sardeis nahesteht: Γάϊος Κ α ί ­
σαρ αυτοκράτωρ, δ ικτάτωρ το τέταρτον ΰπατός τε το πέμπτον, δ ικτάτωρ απο­
δεδειγμένος δ ια βίου. Die Urkunde dürfte auf den 9. Februar zu datieren sein 
(ib.222).28 I n der Ti tu la tur von Sardeis erscheint demgegenüber die Dictatur auf 
Lebenszeit schon als angetreten: Das stellt zweifelsohne eine epigraphische 
Besonderheit dar, da dafür nach meiner Kenntnis ein inschriftliches Zeugnis bis­
her nicht vorlag. Der Ti te l begegnet bekanntlich auf M ü n z e n aus der letzten 
Lebensphase Caesars; literarisch w i r d er bezeugt in Verbindung mi t Ciceros 
Schilderung der berühmten Luperealienszene (Phil. I I 87), und zwar in der von 
dem Redner zitierten angeblichen Fasteneintragung, die M.An ton ius nach dem 
Fehlschlag seiner Initiative mit der Diademverleihung veranlaßt habe.29 Danach 
war das Da tum des 15. Februar vielfach als der Zei tpunkt angesehen worden, zu 
dem der Dictator (spätestens) diese letzte ihm schon vorher angetragene höchste 
Steigerung seiner Stellung angetreten hatte bzw. von ihr t i tular Gebrauch 
machte.30 ANDREAS A L F Ö L D Y hat allerdings die Angabe der Cicero-Rede in Zwe i ­
fel gezogen und ist auf Grund seiner chronologischen Reihung der Münzemis­
sionen aus Caesars letzter Lebensphase und der damit verbundenen historischen 
Deutung zu der Auffassung gekommen, daß Caesar den T i t e l erst um bzw. 
gegen den 1. M ä r z übernommen habe, der demnach vor allem auf den Exempla­
ren der «Massenproduktion» in Erscheinung trete, «die in der ersten Märzhälfte 
für die Geldversorgung der für den Partherfeldzug konzentrierten Expeditions­
armee stattfand».31 E in besonderes Interesse des Neufundes aus Sardeis liegt nun 

28 S. dazu E. SCHÜRER, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi I 3 (1901) 
346 bzw. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (Revised Edition by 
G. VERMES & F . M I L L A R 11973) 273; M.GELZER, Caesar (61960) 296 Anm.229. 

29 Cic. Phil. I I 34,87: (Antonius) adscribi iussit in fastis ad Lupercalia C. Caesari dictatori 
perpetuo M. Antonium consulempopuli iussu regnum detulisse; Caesarem uti noluisse. 

30 E D . MEYER, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius (31922) 525 f. und im 
Anschluß an ihn U . W I L C K E N , SPAW 1940, 1, 24 f. = Berliner Akademieschriften zur Alten 
Geschichte und Papyruskunde I I 430 vermuteten, daß Caesar am H.Februar die 4.Jahres-
dietatur niedergelegt und die lebenslängliche angetreten hat. Vgl. auch M . GELZER, Caesar 
(M960)297mitAnm.230;W.Huss,WJA3, 1977,116. 

31 SNR 47, 1968, 51 = A . A L F Ö L D I , Caesariana (1984) 68. Bekanntlich ist der Angelpunkt 
der These ALFÖLDIS Deutung des Mettius-Denars von Den Haag, auf dem er die Darstellung 
des von Caesar abgelegten Diadems zu erkennen glaubte : Da dort die Legende noch diet, 
quart, lautet, ergab sich für ALFÖLDI, daß Caesar am 15.2.44 noch nicht dictator perpetuo 
gewesen sein könne. In den Studien über Caesars Monarchie von 1953 hat ALFÖLDI konse­
quenterweise geschlossen, daß in der (Anm. 29 zitierten) Cicero-Stelle ein Irrtum vorliegen 
müsse : es sei {designato) hinzuzufügen, oder die referierte Eintragung in die Fasten sei erst 
zwei Wochen später erfolgt und dabei der inzwischen übernommene Titel schon berücksich­
tigt worden (S. 15 f.). Aussagen ALFÖLDIS über das Einsetzen der diet, perpetuo -Prägungen: 
Studien über Caesars Monarchie 36 «um den l .März»; Caesariana 72 «gegen den l .März»; 
Caesar in 44 v. Chr. Bd. 1 (1985) 164 «gegen Ende Februar». Zu dem Datierungsproblem und 
der Kritik an ALFÖLDI vgl. jetzt M.JEHNE, Der Staat des Dictators Caesar (1987) 32 f. 
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darin, daß er uns mi t dem in Z . 32/3 sicher gelesenen Da tum des 4. M ä r z nicht 
nur überhaupt das bisher späteste Dokument aus Caesars Lebenszeit bewahrt 
hat, sondern für diesen Tag jedenfalls auch einen sicheren Beleg liefert für die 
erfolgte Übernahme des Titels des Dictators auf Lebenszeit. Wenn das neue 
Zeugnis damit auch keine entscheidende Erkenntnis zu der eben berührten 
Datierungskontroverse beizubringen vermag, so gewinnt es doch vom histori­
schen Kontext her eine Bedeutung eigener A r t : Die Urkunde ist genau 11 Tage 
vor den Iden des M ä r z 44 in R o m ausgestellt worden, bzw. präziser: die Ent­
scheidung über das Anliegen der Gesandtschaft aus Sardeis ist zu diesem Zeit­
punkt durch Caesar getroffen worden. A u f mögliche Folgerungen aus diesem 
Tatbestand w i r d später noch einzugehen sein. 

Diese Entscheidung Caesars w i r d mit dem (nach einiger M ü h e erkannten) 
Verbum έπέκρ(ε)ινεν formuliert , was terminologisch für das lateinische decrevit 
steht und in entsprechendem Kontext schon häufiger belegt ist.32 Danach hat 
Caesar die betreffende Erledigung offenbar in magistratischer Funkt ion vorge­
nommen, ohne daß für uns die genaue rechtliche Kons t rukt ion deutlich w i r d . 3 3 

Der Dekrettext selbst beginnt, wenn ich den Gedankengang richtig erfaßt 
habe, mit einer die Entscheidung begründenden έπεί-Konstruktion (Z. 33-43) , 
von der aus dann in einem mi t αρέσκε ι (=placet)3,4 formulierten Zwischensatz 

32 Vgl. H . J. MASON, Greek Terms 46 (die Schreibung έπικρείνω ζ. Β. auch SHERK η. 58,72 
wie auch in Aphrodisias: REYNOLDS n. 8,68). Entsprechend steht έπίκριμα in der Regel für lat. 
decretum:s. SHERKp. 194f.; C H . H A B I C H T , Alt. v. Pergamon V I I I 3 (1969) 21 Anm. 1 (zudem 
έπίκριμα περί της ασυλίας des P.Servilius Isauricus); MASON a.Ο. 128f.; M . W Ö R R L E in: 
J.BORCHHARDT (Hsg.), Myra. Eine lykische Metropole (1975) 257 mit Anm.505; J. u. 
L.ROBERT, Fouilles dAmyzon en Carie I (1983) 267 mit Anm.2. 

33 Man kann vor allem die Frage nach einer Beteiligung des Senats stellen. Parallelen bie­
ten möglicherweise folgende zwei Fälle, die Entscheidungen Caesars aus seiner letzten 
Lebenszeit betreffen und über die später in Verbindung mit der Behandlung der acta Caesaris 
(vgl. S. 156) noch zu befinden war: Der eine ist die Privilegienerteilung an Alexander Hyrka-
nos (vgl. S. 139f. mit Anm.28), wo es in dem bei Ioseph. Ant. lud. X I V 219 mitgeteilten 
Senatsbeschluß vom 11.4.44 heißt: περί ών δόγματι συγκλήτου Γά'ίος Καίσαρ υπέρ 'Ιου­
δαίων εκρινεν... Der andere Fall betrifft die Stadt Buthroton (vgl. S. 158 mit Anm. 87), wor­
über ein Brief Ciceros an (C.Ateius) Capito von Anfang Juli 44 berichtet (ad Att. X V I 16,11): 
Buthrotios cum Caesar decreto suo, quod ego obsignavi cum multis amplissimis viris, liberavisset 
• . .; vgl. ib. 15 : id quod probavit Caesar nobis testibus et obsignatoribus qui et decretis et responsis 
Caesaris interfueramus. Es konnte also Bevollmächtigung durch den Senat oder Hinzuzie­
hung senatorischer Urkundszeugen praktiziert worden sein : vgl. dazu auch Cass. Dio 43,27,1 
πάντα δη πάντως τοίς πρώτοις της βουλής, 6στι δ'οτε και πάση αύτη, έπεκοίνου. Freilich 
kommen wir hier in den problematischen Zusammenhang der «monarchischen Regierungs­
weise» Caesars (GELZER, Caesar 268 f.), deren Unkorrektheiten Cicero an anderer Stelle 
angeprangert hat (ad fam. I X 15, 3-4). 

34 Vgl . auch Z.72. άρέσκει(ν) ist üblicherweise die Wiedergabe von pUcetbzw. piacere in 
Senatsbeschlüssen (s. SHERK p. 15). Es ist aber bemerkenswert, daß der Terminus auch wieder­
holt in dem 2. Dokument der Privilegienverleihung an den Nauarchen Seleukos von Rhosos 
erscheint (SHERK n. 58,44.63.70), das als Dekret des Triumvirn Octavian angesehen wird bzw. 
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(43-45) zu der eigentlichen Entscheidung übergeleitet w i r d . Für den Passus mi t 
der Begründung läßt sich die neu gefundene Partie des SC de Aphrodisiensibus 
( J . R E Y N O L D S , Aphrodisias and Rome η.8,23-29) als gute Parallele heranziehen, 
in der nicht nur der Beginn mit der Formel επειδή συμφωνείτα ι (lateinisch etwa: 
cum consentiatur bzw. consentaneum sit) wiederkehrt, sondern auch der Hinweis 
auf die Verdienste der Petenten um die Sache Roms mi t ähnlichen Wendungen 
formuliert war.35 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß der Demos 
von Sardeis sich rühmt (Z.34) έν τ η φ ι λ ί α τοΟ δήμου τοΟ 'Ρωμαίων δ ια παντός 
γεγονέναι : 3 6 Die Stadt hat in der Kaiserzeit bekanntlich das Element φ ίλη κ α ι 
σύμμαχος 'Ρωμαίων in ihrer offiziellen Ti tu la tur geführt.37 D a in die Ausführun­
gen über das Verhältnis der Stadt Sardeis zu R o m Z . 38-40 die Nennung der bei­
den Gesandten eingefügt ist, die aus dem Präskript ergänzt werden kann, w i r d 

- was für unsere Urkunde ebenfalls von Interesse ist (s. S. 157) - geradezu als aus den commen­
tarli stammende «protokollarische Beurkundung» (E. SCHÖNBAUER, APF 13, 1939, 197) 
erklärt worden ist (vgl. auch SHERK p. 300). 

35 Die Parallelen beginnen schon mit der Verwendung von πολιτεία (vermutlich = civitas) 
für das betreffende Gemeinwesen: Aphrodisias Z.23, dazu REYNOLDS S.74 (vgl. etwa auch 
SHERK n.25,9). Man vgl. weiter z.B. zu Z.36-7 unseres Textes Z.28f. im Dokument von 
Aphrodisias: έξοχωτάτης τε πίστεως ήν τοις δημοσίοις πράγμασι[ν ό δήμος . . . .? 
παρέσχηκ]ε (vgl. auch SHERK n. 22,7 έργασίαν... πιστήν τοις δημοσίοις πράγμασιν τοις ήμε-
τέρ[οις παρεσχηκέ]ναι, ähnlich Ζ. 11 ; 58,15 πίστιν τε παρέσχετο τοις δημοσίοις πράγμασιν, 
von S. RiccoBONO, FIRA1310 mit fidem adhibuit in rebus publias wiedergegeben). Zu Z. 43 
in Sardeis vgl. in Aphrodisias Z. 25 τη ή]γεμονία τοΟ δήμου τοΟ 'Ρωμαίων (für ηγεμονία .. . 
im Sinne von Imperium Romanumvgl. D. M A G I E , De Romanorum iuris publici sacrique voca-
bulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis [1905] 58; MASON, Greek Terms 51 und 
151;P.ROESCH, BCH 95, 1971,576 Anm.7). 

36 Man vgl. die häufiger begegnende Formel έν τη φιλία τοΟ δήμου τοβ 'Ρωμαίων μένειν : 
SHERKn.21 I I 3; 22,20; 23,51. 

37 Zur Titulatur von Sardeis L.ROBERT, Hellenica I (1940) 56-59; vgl. JS 1975, 170. Die 
Begründung der Beziehungen Roms zu Sardeis geht auf die unmittelbare Nachwirkung der 
Entscheidung von Magnesia 190 v. Chr. zurück, als L. Scipio die Stadt einnahm (Polyb. X X I 
16,1 - vermutlich mit einer Textlücke), und dürfte in der summarischen Aussage des Livius 
( X X X V I I 45,3) enthalten sein : Asiae civitates in fidem consults dkionemque populi Romani sese 
tradebant (dazu die Erklärung von W. D A H L H E I M , Struktur und Entwicklung des römischen 
Völkerrechts im 3. u. 2.Jhdt. v.Chr., 1968, 41 f.). Bei ihrer Bewerbung für den Standort des 
provinzialen Kaisertempels im Jahre 26 (vgl. Anm. 6) brachten die Gesandten aus Sardeis 
nach Tac. Ann. I V 55,3 u.a. als Argumente vor litteras imperatorum et icta nobiscum foedera 
bello Macedonum (von E. KOESTERMANN, Cornelius Tacitus. Annalen Bd. 2, 1965, 172 mit 
Rückverweis auf 55,1 auf den Perseus-Krieg bezogen). Für die Zeit nach der Einrichtung der 
Provinz Asia wird vielfach aus der den 90er Jahren des 1. Jhdts. v. Chr. entstammenden, durch 
Vermittlung des Q.Mucius Scaevola zustande gekommenen vertraglichen Einigung mit 
Ephesos (OGI 437; SHERK n.47) für Sardeis der Status der civitas libera erschlossen (vgl. 
zuletzt F.DE MARTINO, PP 38, 1983, 179; R.BERNHARDT, Polis und römische Herrschaft in 
der späten Republik, J985,290 mit Anm. 926). Für den 1. Mithridatischen Krieg wird Sardeis 
bei Oros. V I 2,8 unter den Städten genannt, die dem pontischen Herrscher Widerstand zu lei­
sten versucht hatten. 
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man vorauszusetzen haben, daß einige der referierten Details auf deren A r g u ­
mentation zurückgreifen - vielleicht i m besonderen die Z . 41-43 erwähnten Ver­
dienste, bei denen aber leider eine Textherstellung nicht möglich war. I n dem die 
Einzelentscheidungen einleitenden Satz Z . 43-45 w i r d denn auch gesagt, daß die 
positive Entscheidung, d. h. die Gewährung (συνχωρειν) des von den Gesandten 
Dargelegten (ά ένεφάνισαν),3 8 in Erwiderung aller vorher aufgezählten Verhal­
tensweisen und Handlungen (αντ ί τούτων απάντων) erfolge. 

Der erste Passus der Entscheidung Caesars gi l t der Bestätigung des Asylierech-
tes für das Hei l ig tum der Artemis von Sardeis (Z. 45-47) und stellt damit die 
schon i m Präskript verdeutlichte Thematik an die Spitze. Dabei erscheint der 
wichtige Zusatz, mi t dem die rechtlichen Bedingungen der Asylie an diejenigen 
des ephesischen Artemis-Heil igtums angeglichen werden. Das könnte auf den 
ersten Blick die Behauptung von der durch die Ephesier vorgenommenen <Filial-
gründung> des sardianischen Heil igtums in Erinnerung rufen, die uns durch die 
in Ephesos zutage gekommene Inschrift mi t den «Todesurteile(n) wegen rel igiö­
sen Frevels i n Sardes» aus der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts bekannt geworden ist 
und die durch Zeugnisse der lydischen Zeit durchaus bestätigt zu werden 
scheint.39 D o c h zeigt uns auch hier eine einschlägige Parallele aus Aphrodisias, 
daß die Anlehnung an den Rechtsstatus des ephesischen Heil igtums generelle 
Bedeutung gehabt zu haben scheint: Auch in dem dortigen Dokument der T r i ­
umviratszeit findet sich an zwei Stellen eine entsprechende, i m Wor t lau t der For­
mulierung unseres Textes sehr nahestehende Bezugnahme.40 M a n kann danach 
vermuten, daß zumindest in der ausgehenden Republik die rechtlichen Bedin­
gungen hinsichtlich der Asylie des ephesischen Heiligtums so etwas wie M o d e l l -

38 συγχωρεΐν (vgl. auch Z. 70 und 74), offensichtlich als Übersetzung von concedere, ist ein 
aus der Terminologie der hellenistischen Zeit übernommener gängiger Begriff: vgl. dazu ζ. Β. 
J.-P.REY-COQUAIS, IGLSyrie V I I 61 Anm.5; F.PIEJKO, Epigraphica 48, 1986, 12f. (Gewäh­
rung bzw. Bestätigung von Asylrechten). Ähnliches gilt für έμφανίζειν, das «zumeist zur 
Bezeichnung förmlich und amtlich abgegebener Erklärungen» dient (A. W I L H E L M , JOEAI 
17, 1914,24 = Kl . Sehr. II1,490) ; für Gebrauch des Wortes in einem Senatsbeschluß vgl. z.B. 
SHERK n. 15,31 : περί ών ol π[ρεσβευταί — ] — ένεφάνισαν xfj συγκλήτωι (FIRA I p. 252 
declaraverunt). An unserer Stelle enthält der Begriff freilich zugleich die Konnotation des 
<Erbittens>, was sonst in der Doppelung έμφανίζειν και παρακαλεΐν ausgedrückt werden 
kann: vgl. J. BENEDUM, ZPE 27,1977,236. 

39 D . K N I B B E , JOEAI 46, 1961-3, 180f., sowie J. u. L.ROBERT, Bull, épigr. 1963n.211 zur 
Inschrift IvEphesos 2,8 f.; s. auch O.MASSON, REG 100, 1987, 225-239, H . W A N K E L , EA9, 
1987,79 f. ; für die lydischen Zeugnisse vgl. G. M . A. HANFMANN am Anm. 10 a. 0.65 ; 91 ; 129. 

40 REYNOLDS, Aphrodisias and Rome n. 8,40 : — άρ]έσκειν τε εκείνο το ιερόν ασυλον και 
τω αύτω δικαίφ είναι φ δικαίφ [τό ιερόν 'Αρτέμιδος Έφεσίας έν Έφέσφ έστί]ν, und noch 
etwas ausführlicher 55f. (vorher: O G I 455,11 = SHERK n.28 Β): εκείνο το ιερόν, εκείνο το 
τέμε/νος ασυλον έστω τούτω τω δικαίφ ταύτη τε δεισιδαιμονία φ δικαίφ καί fj δεισιδαιμο­
νία το Ιερόν ε'ίτε καί τέμενος 'Αρτέμιδος Έφεσίας εστίν έν Έφέσφ (zum Problem des Ver­
hältnisses beider Textstellen zueinander REYNOLDS 78 f.). VIERECK und M O M M S E N hatten die 
Formel mit eodem iure eademque re/igiowe wiedergegeben (OGI Anm. 18). 
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charakter besessen haben, so daß es genügte, sich auf sie zu berufen. Dieser Usus 
könnte auf Caesar selbst zurückgehen (vgl. R E Y N O L D S , Aphrodisias and Rome 79 
und 84). Uns bleibt aber leider der Inhalt dieser Bestimmungen unbekannt: «pre­
cisely what was involved in the δ ίκα ιον ... o f the Ephesian Artemis is obscure» 
(ib. 81). 

Paralleltexte zeigen uns, daß üblicherweise die Zuerkennung oder Bestätigung 
der Asylie mit einem Hinweis auf den Umfang des diesem Schutzrecht unterlie­
genden Areals verbunden wurde. Das geschah, soweit w i r sehen, i n der Regel i n 
Form einer Distanzangabe («im Umkreis von . . .»), wie es unter anderem auch 
wieder das für uns so wichtige Dokument aus Aphrodisias zeigt, w o es an einer 
Stelle in unmittelbarer Fortsetzung des Passus über die Asyliegewährung nach 
dem M o d e l l von Ephesos heißt (REYNOLDS n. 8,57): κύκλω τε εκε ίνου του ΐεροϋ, 
ε ϊ τε τέμενος έστιν, είς το πάντη μέχρι ποδών εκατόν ε ίκοσ ι . 4 1 Die dabei 
genannten Entfernungen waren, wie schon dieses Beispiel zeigt, nicht übermäßig 
groß.42 Wenn der Fundort unserer Inschrift auf Herkunf t jedenfalls aus der 
Nachbarschaft schließen läßt, kann auch in Sardeis diese Distanz nicht so erheb­
lich gewesen sein. Indessen folgt ja aber in ihr an dieser Stelle keine entspre­
chende Angabe: M a n könnte vermuten, daß sie an anderer Stelle stand oder daß 
ihre Nennung, aus welchem Grunde auch immer, in diesem Zusammenhang 
nicht notwendig war. 

A n diesem Punkt gewinnen nun freilich Überlegungen über die Fortsetzung 
des im folgenden leider besonders stark zerstörten Textes ihre Bedeutung. Es 
schließt nämlich in Z .47 unmittelbar die Nennung eines weiteren Heil igtums 
bzw. präziser Tempels an, und auch die nachfolgenden Zeilenenden enthalten 
weitere Erwähnungen von Hei l ig tümern (59 ιερόν Νυμφαΐον) oder Gottheiten 
(54 Ζευς Μ έ γ ι σ τ ο ς , 57 Απόλλων?). Verbunden damit sind Ortsangaben wie έν 
τ ή ι πόλει (49), έν Κολο[ ] (50), έν ορε ι Τμώλωι (58). Schließlich ist noch eine 
Erwähnung der Grenzen vermutlich des Territoriums von Sardeis zu erkennen: 
[γης oder χώρας της?] Σαρδιανης οροις (53). Den ganzen Passus abzuschließen 
scheint ein von Z. 60-62 reichender Satz, in dem wiederum wie in Z .46 die 

4 ' Im Anschluß an den Text von Aphrodisias (soweit er damals bekannt war) hat J. H A T Z -
FELD (BCH51, 1927, 60: «étranges ressemblances d'expression») in dem die Asylie des Zeus-
Heiligtums von Panamara betreffenden Passus des Senatsbeschlusses SHERK n. 30,16 
( = IvStratonikeia 12) κύκ[λω ergänzt; darauf muß ebenfalls eine Distanzangabe gefolgt sein. 
Man vgl. auch die Asylie-Urkunde von Kos (SOKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grecques, 
1969, n. 158,4) mit der von R . H E R Z O G vorgenommenen Ergänzung. 

42 Man vgl. für die Formulierung auch die das Amphiaraion betreffende Entscheidung Sul­
las im SC de Orópiis von 73 v. Chr. (SHERK n. 23,44) : τώι ίερώ 'Αμφιάραου χώραν προστί-
θημι πάντη, πάντοθεν πόδας / χίλιους, 'ίνα και αϋτη ή χώρα ύπάρχτ) ασυλος. In der Inschrift 
IvDidyma 391II7 heißt es von der Asylieerweiterung durch Caesar... προσ/εδόθη ύπο Καί­
σαρος προς / xfji προϋπαρχούση ασυλία / του ίεροΟ μίλια δύο. Entsprechende Distanzanga­
ben, die von einem Stadion ausgehen, werden auch von Strabon X I V 1,23 p. 641 für die Asy­
lie des ephesischen Artemisions genannt. 
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Gleichstellung mi t anderweitig gegebenen Rechtsbedingungen festgelegt w i r d . 
Meine Vermutung ist, daß es hier nicht etwa generell um eine Abgrenzung des 
Territoriums von Sardeis bzw. seiner χώρα ging, wie das in mindestens zwei 
anderen uns greifbaren, mit Asyliefragen in Zusammenhang stehenden U r k u n ­
den der Fall ist (s. unten S. 150 mi t Anm.63) , sondern daß hier in Verbindung mi t 
der Asylie-Bestätigung für das Artemis-Hei l ig tum auch für eine Anzahl weiterer 
in der πόλις oder in der χώρα von Sardeis gelegener Hei l igtümer oder Tempel 
entsprechende, d .h . w o h l ähnliche, Regelungen vorgenommen wurden. Dafür 
scheint mir die A r t der Fortführung des Textes ab Z . 47 zu sprechen, und ebenso 
ließe sich die weiter unten zu erörternde Nennung der publicum ab Z . 62 so viel­
leicht am besten an das Vorhergehende anschließen. 

Als erstes erscheint nach der das Artemis-Hei l ig tum betreffenden Regelung 
Z. 47 f. die Erwähnung eines Tempels der Athena Nikephoros, verbunden mi t der 
Angabe, daß er φύξιμος sei. Was zunächst den Tempel selbst betrifft, so gewin­
nen w i r hiermit eine wil lkommene Bestätigung einer schon von J. und L . R O B E R T 
scharfsinnig erschlossenen Annahme, daß nämlich in Sardeis ein He i l i g tum der 
Athena Nikephoros existiert haben müsse. Die Tatsache der kultischen Über­
nahme dieser pergamenischen Gottheit unter dem Eindruck der Erret tung von 
Sardeis vor einer Bedrohung durch die Kelten in der Auswirkung der mi l i tä r i ­
schen Siege Eumenes' I L war uns schon durch zwei in Delphi erhaltene D o k u ­
mente bekannt geworden: Es ging dort um die Anerkennung des zu Ehren der 
Göt t in und des Königs in Sardeis eingerichteten Festes der Παναθήνα ια κ α ί 
Εύμένεια als eines άγων στεφανίτης w o h l i m Jahre 166/5, der 162/1 noch eine 
Erweiterung zum ιππικός άγων ίσολύμπιος erfuhr.43 Die A k t i o n , die sich an das 
Vorb i ld der 15 bzw. 20 Jahre vorher (182/1) in Pergamon selbst eingeführten 
Nikephoria mi t dem gleichzeitigen Bemühen um Erlangung des Asylschutzes für 
das dortige He i l ig tum anlehnte,44 bekundet die für die Zeit zwischen 188 und 
133 v.Chr. kennzeichnende starke Orientierung von Sardeis auf das attalidische 
Herrscherhaus hin. 4 5 Ausgehend von der Interpretation eines aus Sardeis stam­
menden Dekretfragments im Museum von Manisa haben J. und L . R O B E R T dann 
1950 das Weiterbestehen dieses Festes zumindest bis in augusteische Zei t nachge-

43 Die Dekrete jetzt FDelphes I I I 3 n. 241 (OGI305) und 242, auf der Grundlage der Bei­
träge von L. ROBERT, REG 42, 1929, 430 n. V I I = OMS I 218 und G . D A U X , Mélanges. 
G.Glotz (1932) I 289-297. Vgl. dazu zuletzt J. u. L.ROBERT, Hellenica I X 18f. und 
L.ROBERT, RPh 58, 1984, 12 Anm.30 ( R . E . A L L E N , The Attalid Kingdom, 1983, 158 hat 
unglücklicherweise noch die alte Lesart Άθαναΐα). 

44 Zusammenstellung der Dokumentation bei L ROBERT, BCH 54,1930,332-346 = OMS 
1151-165 mit der wichtigen Erweiterung durch M . SEGRE (bei L. ROBERT, Hellenica V104 f.) ; 
s. zuletzt C R JONES, Chiron 4, 1974, 184mitAnm.6. 

45 Vgl . L.ROBERT, RPh 58, 1984, 12 Anm.30: «Il faut penser que Sardes était de beaucoup 
la plus importante des villes dans le domaine attribué à Eumène par les Romains en 188, cette 
ancienne capitale du royaume lydien, cette capitale de PAsie Mineure sous les Séleucides». 
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wiesen46 und außerdem epigraphische und numismatische Zeugnisse für den K u l t 
der Athena Nikephoros in Sardeis zusammengestellt.47 I n diesem Zusammen­
hang zogen sie den Schluß : «II est certain que la déesse de Pergame a été adorée 
à Sardes. Puisqu'on y a célébré des concours en son honneur, c'est qu'elle y avait 
un sanctuaire et des prêtres».48 

Über die Bestätigung des in Sardeis gelegenen Tempels hinaus bringt nun 
unsere Inschrift die Angabe, daß er mi t dem Recht ausgestattet war, φόξιμος zu 
sein, w o m i t seine Quali tät als Zufluchtsstätte herausgehoben w i r d . Der zugleich 
mi t den Wortvarianten φύγιμος und φύκτιμος häufiger belegte Terminus gehört 
ohne Zweifel in den Komplex der den Asylschutz bezeichnenden Ausdrücke h in ­
ein, wobei im besonderen (aber sicher nicht ausschließlich) an das Schutzrecht 
für entlaufene Sklaven gedacht sein konnte.49 Inhalt l ich stehen diese Wendungen 
in enger Nachbarschaft zu dem Privileg der Ικεσ ία bzw. der Charakterisierung 
eines Heiligtums als ίκετ ικόν . 5 0 Beide Begriffe können in Verbindung mit άσυ-

46 HellenicaIX(1950) 7-25 «Décret de Sardes». Für das l.Jhdt. v.Chr. (nach den Heraus­
gebern: wahrscheinlich 2. Viertel) hatte schon die Ehreninschrift für Iollas, Sohn des Iollas, 
einen Beleg erbracht, indem unter dessen Verdiensten gerühmt wird (Sardis V I I 1 η. 27,12) : 
άγωνοθετήσαντα Παναθήναια και Εύμένηα παρ' έατοΟ. In dem neu veröffentlichten Frag­
ment aus Manisa geht es um die Zuweisung von Geldern an das Fest auf Grund einer Epange-
lie des Iollas, Sohnes des Metrodoros. 

47 Ib. 20-25. Die Münzen mit Darstellungen der Athena (Nikephoros) reichen vom 1. bis 
in das 3. Jhdt. n. Chr. Für die Inschriften vgl. die folgende Anmerkung. 

48 Ib. 23. Ein Priestertum ist bezeugt durch die (nur in einer fehlerhaften Kopie C H . D E 
PEYSSONNELS von 1750 vorliegende) Inschrift Sardis V I I 1 n. 55,4 auf der Basis der Herstel­
lung des Textes durch W . H . BUCKLER: την ίέρειαν της Σαρδιανης / Αρτέμιδος (και της) 
Ν(εικη)φό/ρου 'Αθήνας. J. u. L. ROBERT haben gezeigt, daß es sich um ein in Sardeis wahrge­
nommenes Priestertum handelt, auch wenn die Inschrift (wegen des Zusatzes Σαρδιανης 
beim Namen der Artemis: dazu aber dies. ebd. 21 f.) eine Ehrung durch die Stadt Pergamon 
darstellen sollte. Der zweite Beleg, die Nennung der Athena Nikephoros in einer Ehrenin­
schrift für den Gymnasiarchen Dionysios, Sohn des Menas, aus der Mitte des 2. Jhdts. v. Chr. 
ist sehr verstümmelt und BUCKLERS Ergänzungsvorschlag daher nur ganz hypothetisch (Sar­
dis V I I 1 n.21,9): τι[θέμενον / δέ και &γαλμ]α της Νεικη[φό/ρου Άθην]ας και (έ)πΙ τάς 
τ[ελε/τας της Θε]ο0 χρυσας είκό[νας .]. Der hier erwähnte «acte de piété» dürfte sich auf das 
Gymnasion beziehen (J. u. L. ROBERT a. O. 23 Anm. 10), so daß sich gegenüber dem Gedan­
ken, ihn mit dem nunmehr/bezeugten ναός der Göttin zu verbinden, Zurückhaltung emp­
fiehlt. Für ein Heiligtum der Athena Nikephoros in Sardeis vgl. auch G. M . A. HANFMANN am 
Anm. 10 a. 0.130, der 269 Anm. 24 auch einen in Sardeis gefundenen späthellenistischen 
Athena-Torso mit diesem Heiligtum in Verbindung bringt. 

49 Das wird am deutlichsten in einem Passus der großen Mysterieninschrift von Andania 
(Syll.736; SOKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grecques, 1969, n.65,80-83), der unter der 
Überschrift steht φύγιμον είμεν τοις δούλοις (seil, το ιερόν). Für die Belege und die Bedeu­
tung vgl. E.SCHLESINGER, Die griechische Asylie (1933) 29 Anm.4 und 36-38. Für die Form 
φύξιμος gab es bisher, wenn ich recht sehe, nur literarische Belege. 

50 Vgl . dazu L.ROBERT, Études Anatoliennes 519 mit Anm.5, der in einer bisher falsch 
gelesenen Inschrift aus Stratonikeia in Karien (jetzt IvStratonikeia 1101,3) die Wendung τα 
ιερά άσυλα και ίκετικά hergestellt hat. 
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λος (bzw. ασυλία) erscheinen, wobei das gegenseitige Verhältnis nicht recht 
deutlich wi rd . 5 1 M a n könnte vielleicht das φόξιμον ε ί ν α ι als einen Teilaspekt der 
Asylie ansehen, die einen komplexeren Inhalt gehabt haben dürfte. Eine solche 
Unterscheidung könnte gerade in unserem Text eine Rolle gespielt haben, indem 
dem Tempel der Athena Nikephoros i m Unterschied zum Artemis-Hei l ig tum nur 
dieses spezielle Schutzrecht zugekommen wäre. Es war ja offenbar auch nur auf 
den Tempel selbst beschränkt. Trotzdem kann natürlich das Vorb i ld für die 
Erlangung dieses Schutzes auch wieder bei dem pergamenischen Hei l ig tum lie­
gen, das sich um Anerkennung seiner Asyl-Quali tät bemüht hatte (s. A n m . 44). 

Der Textverlust in den Zeilen 50-62 ist besonders auch deshalb zu bedauern, 
wei l der Abschnitt aufschlußreiche Details über das Terr i tor ium von Sardeis und 
in ihm gelegene Heil igtümer enthalten zu haben scheint. Dazu sind jetzt nur 
einige Vermutungen möglich: 

Z . 50 : Das Zeilenende έν Κολο[ ] läßt an eine bekannte Lokali tät i m Norden 
von Sardeis denken, den See (Mermere gölü), der nach Strabon ( X I I I 4.5 
p.626f.) erst Γυγαία , später Κ ο λ ό η hieß, wobei der Geograph hinzufügt: οπού 
το Ιερόν της Κολοηνης 'Αρτέμιδος μεγάλην άγ ιστε ίαν έχον. Es ist der See, des­
sen im Al ter tum häufiger erwähnte Wundererscheinungen, nämlich die «schwim­
menden Inseln» und die bei einem Fest «tanzenden Schilfrohre» L . R O B E R T in 
einem meisterhaften Kapitel seiner Documents d'Asie Mineure unlängst erklärt 
und anschaulich gemacht hat.52 Es ist vermutet worden, daß es auch einen O r t 
namens Κ ο λ ό η gegeben hat, der im übrigen von anderen gleichnamigen Orten in 
Lydien abzusondern wäre.53 Das hohe Alter der Verehrung der "Αρτεμις 
Κολοηνή in Sardeis ist nunmehr durch ihr Vorkommen in lydischen Inschriften 
vom Beginn des 4.Jhdts. v.Chr. bezeugt; die Lokalisierung des Heil igtums bzw. 
der angebliche Nachweis materieller Überreste bleiben allerdings noch unsi­
cher.54 A u f jeden Fall erscheint es gut möglich, daß in der Caesar-Inschrift dieses 
Hei l ig tum genannt war. 

Z . 54 : Ζευς Μέγ ιστος ist offenkundig der Μέγ ιστος Πολιεύς Ζεός, der in einer 
lange bekannten Inschrift (Sardis V I I 1 n.47,4) w o h l der trajanischen Zeit begeg-

51 Als Beispiel ist vor allem die delphische Inschrift Syll. 550,5 zu nennen, in der das Heilig­
tum des Apollon Pythaios in Kalchedon als άσυλον και φύκτιμον anerkannt wird ( = IvKal-
chedon p. 116 d). Für das Nebeneinander der Begriffe vgl. auch die Notiz beiPolluxIlO sowie 
Plut. Romul. 9,3 : beide Stellen werden bei SCHLESINGER, Asylie 2 angeführt. 

52 L R O B E R T , BCH 106, 1982, 334-359, mit dem Nachtrag ib. 107, 1983, 497f. = Docu-
ments d'Asie Mineure (1987) 296-321 und 341-2. 

53 Vgl . L.ROBERT, Hellenica X (1955) 98 Anm.4; L.ZGUSTA, Kleinasiatische Ortsnamen 
(1984) 277 § 554. Auf diesen Ort ist auch die Notiz des Eusebios über den Sieg Attalos' I . über 
Antiochos Hierax von 229/8 v. Chr. bezogen worden (Euseb. Chron. 1253 SCHOENE e regione 
Koloae nach der armenischen Version), und M . FRSNKEL hat ihn auf einem der Fragmente des 
<Großen Schlachtenanathems> in Pergamon (IvPergamon 27 = O G I 278) ergänzt: περί 
Κολ]όην (vgl. E . V . H A N S E N , The Attalids of Pergamon, 21971, 35). 

54 S. dazu G.M.A. HANFMANN am Anm. 10 a. 0 .91 und250f. Anm. 13 und 14. 
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net. Als Πολιεύς Ζευς ist er im beginnenden l .Jhdt. v.Chr. mi t einem Hei l ig tum 
und einem Priester bezeugt (IvPergamon 268 D E 32 und 36 = O G I 437,87 und 
91), erscheint er i n augusteischer Zeit in enger Verbindung mi t Artemis, vielleicht 
sogar in Tempelgemeinschaft (Sardis V I I 1 η. 8, 133). Möglicherweise ist er aber 
auch gleichzusetzen mit dem iranischen Βαραδατης Ζευς («Zeus Législateur»), 
dessen Verehrung durch εισπορευόμενοι εις το αδυτον νεωκόροι θεραπευταί 
die von L . ROBERT veröffentlichte, in die Zeit Artaxerxes' I I . zurückgehende 
Kultsatzung kennen gelehrt hat.55 So wertvol l nun unsere Bezeugung der Got t ­
heit unter dem Beinamen Μέγ ιστος aus caesarischer Zeit ist, vermag sie doch die 
damit verbundenen Probleme der Identifizierung und der Lokalisierung des 
betreffenden Heil igtums oder Tempels nicht entscheidend zu klären.56 . M a n mag 
allenfalls konstatieren, daß der Got t hier deutlich abgesetzt zu sein scheint von 
Artemis und ihrem Hei l ig tum. 

Z. 55: Es ist mi r nicht gelungen, die Buchstabenreste vor der Endung -ηρίωι zu 
entziffern. M a n könnte erwägen, ob hier nicht ein Beiname einer Gottheit 
genannt war. Χρηστηρ ίωι ist wegen des recht deutlichen Restes des 4. Buchsta­
bens nicht möglich. 

Z . 57: Die Lesung und Ergänzung 'Από[λ]λωνι ist nicht ganz gesichert. Ver­
wiesen werden könnte auf eine Nennung dieses Gottes i n dem Schlußteil eines 
Statthalterbriefes (?) aus dem 2.Jhdt. n.Chr., w o von «subsidies granted to local 
cults» die Rede gewesen zu sein scheint (Sardis V I I 1 n. 15). Zei t l ich näher an 
unsere Urkunde käme man mi t dem von L . R O B E R T kürzl ich veröffentlichten 
Zeugnis für 'Απόλλων Πλευρηνός, dessen Mysten einem έπί των ίερων προσ­
όδων titulierten Funktionär aus Sardeis eine Stele errichtet haben, die auf der 
Nordseite des Mermere gölü, also unweit des Heil igtums der Z . 50 möglicher­
weise erwähnten Ά ρ τ ε μ ι ς Κολοηνή , gefunden wurde.5 7 R O B E R T hat bei der 
Datierung in das Jahr 6 einer nicht genannten Ära am ehesten an die aktische 
gedacht und mi th in das Jahr 26/5 v. Chr. vorgeschlagen. Das würde sich gut mi t 
einer einige Zeit vorher vorgenommenen Privilegierung vertragen. Freilich kann 
die Vermutung nur mi t aller Zurückhal tung vorgetragen werden, vor allem auch, 
wei l w i r uns in der nachfolgenden Zeile 58 i m Tmolos-Gebirge befinden, also 
genau in der entgegengesetzten Richtung von Sardeis aus. 

Z . 5 9 : Ein Nymphen 7 Hei l ig tum kann es natürlich überall i m Terr i tor ium von 
Sardeis gegeben haben, w o die natürlichen Voraussetzungen vorlagen. Wegen 

55 L. ROBERT, CRAI 1975, 306-330. Kontinuität des Kultes und des zugehörigen Kultver­
eins bis in die Zeit um 100 v. Chr. bezeugt die Inschrift Sardis V I I 1 n.22 (ROBERT 320). Für die 
Gleichsetzung mit Ζευς Μέγιστος könnte sprechen, daß Ahuramazda, der ja hinter dem 
Βαρ,αδατης Ζευς steht, etwa auch bei Xenoph. Cyrop. V I I 1,3 mit ΖεΟ μέγιστε angerufen 
wird (ROBERT 321 Anm. 51 ; für abweichende Auffassungen vgl. jetzt aber SEG X X X V 1253). 

56 Man vgl. dafür G.M.A. HANFMANN am Anm. 10 a. 0 .93; 104; 131 f. 
57 L.ROBERT, BCH 106, 1982, 361-7 = Documents d'Asie Mineure 323-9. Vgl . auch 

G. Μ . Α. HANFMANN am Anm. 10 a. 0.94 und 132. 
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der vorausgehenden Nennung des Tmolos ließe sich an einen am Nordhang die­
ses Gebirges gelegenen Platz denken: etwa an die etwas südöstlich von Sardeis 
existierenden heißen Quellen (heute Sait Çamur Hamamlar i ) , mi t denen schon 
B U C K L E R und R O B I N S O N eine bei den Grabungen 1914 gefundene Weihung an 
die Nymphen (Sardis V I I 1 η. 94) verbunden haben.58 

Soweit die weiterhin nur zu einem geringen Teil lesbaren Textpartien erkennen 
lassen, scheinen im nächsten Abschnitt ab Z .62 Fragen des Verhältnisses zu R o m 
bzw. Vertretern der römischen Mach t behandelt worden zu sein. I n einem ersten 
Abschnitt, der die Zeilen 62-66 umfaßt haben dürfte, ging es offensichtlich um 
Steuerfragen, wie die Wendungen κ α τ ' έν ιαυτόν τ ε λ [ - 2 .63 und έπώφειλον 
Ζ. 64 nahelegen. Dabei w i r d man durch die Lesung am Ende von Z .62 - auch 
wenn wegen der fehlenden Endung eine gewisse Unsicherheit bleibt (s. den 
Apparat) - darauf geführt, daß von Ansprüchen der δημοσιώναι , also der publi-
cani,59 die Rede war, vielleicht auch von Schulden ihnen gegenüber. Die hier 
schon mehrfach hinzugezogene Parallelurkunde aus Aphrodisias enthält an einer 
Stelle, und zwar in unmittelbarem Anschluß an die oben S.144 zitierte Abgren­
zung des Asylbereichs des dortigen Aphrodi te-Heil igtums, den folgenden Passus 
( R E Y N O L D S , Aphrodisias and Rome n. 8,58): όπως τε fj πολιτήα6 0 ο ι πολε ί τα ι ο ι 
Πλαρασέων κ α ί Άφροδε ισ ι έων μεθ' ών άγρων, τόπων, / ο ίκοδομιών, κωμών, 
χωρίων, όχυρωμάτων, όρων, προσόδων προς τήν φ ιλ ίαν τοϋ δήμου τοϋ 
'Ρωμαίων προσηλθον, ταΟτα / πάντα εχωσιν, κρατωσιν, χρωνται καρπίζωνταί 
τε, πάντων των πραγμάτων ελεύθεροι ατελείς τε κ α ι άδημοσιώνητοι ώσιν. 
H i e r ist also die in dem einen W o r t άδημοσιώνητοι ausgedrückte Befreiung von 
Ansprüchen oder Zugriffen der publicani angeschlossen an das generell den Bür­
gern von Plarasa und Aphrodisias für das gesamte Terr i tor ium, die darin befind­
lichen Lokalitäten und die daraus zu gewinnenden Einkünfte zuerkannte Privileg 

58 Zur Inschrift vgl. auch L.ROBERT, Hellenica X (1955) 99f.; zu dem Platz C.Foss bei 
G. M . A. HANFMANN am Anm. 10 a. 0.14 sowie den Plan Fig. 2. Auszuschließen ist wohl der 
bekannte Ort Νυμφαΐον (modern Nif, heute Kemalpasa) an der Straße zwischen Sardeis und 
Smyrna/Izmir, dessen Bedeutung in der byzantinischen Zeit lag: s. C.Foss, JOEByz 28, 
1979, 309-312; L.ROBERT, A travers l'Asie Mineure (1980) 384-392. Er lag zwar im Bereich 
des Tmolos, dürfte aber zum Territorium von Smyrna gehört haben. Der See Koloë (Anm. 52) 
wird zwar auch als «den Nymphen heilig» bezeichnet (s. L.ROBERT, Documents d'Asie 
Mineure 308 und 313 f.), von einem dort gelegenen Heiligtum ist aber jedenfalls nichts 
bekannt. 

59 Belege für die Erwähnung von δημοσιώναι und für ihre Tätigkeit haben L. ROBERT, AC 
37, 1968, 436-9 (vgl. Bull, épigr. 1969 n.618) und danach TH.DREW-BEAR, BCH 96, 1972, 
450-2 zusammengestellt; vgl. auch R. BERNHARDT, Polis und römische Herrschaft in der spä­
ten Republik (1985) 194 f. 

60 Ich halte diese J. REYNOLDS von R. MERKELBACH vorgeschlagene Schreibung (Aphro­
disias and Rome 84 f.) für zwingend, die ebenso auch in Z.69 eingesetzt werden sollte. Die 
Schwierigkeiten, die sich laut REYNOLDS an der zweiten Stelle bei Übernahme dieser Lesart 
ergäben, vermag ich nicht zu erkennen. 
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der ελευθερία und ατέλεια. 6 1 J . R E Y N O L D S hat dabei zu Recht (S.85) einen Passus 
der Lex de Termessibus (F IRA I n . 11 I I 34) zit iert: dum nei quid portoti ab ieis 
capiatur, quei publica populi Romani vectigalia redempta habebunt. Freilich ist im 
Falle von Sardeis ein so weitgehendes Privileg wie das von Aphrodisias w o h l 
wenig wahrscheinlich. Denkbar ist vielleicht eher, daß eine räumliche Einschrän­
kung des <Aktionsbereichs> der publicani vorgenommen wurde, wie w i r das, 
immerhin auch in einem Zusammenhang mi t Asyliefragen, durch das SC ... de 
Oropiorum et publicanorum controversiis (SHERK n. 23) der Zei t nach Sulla62 und 
besonders auch durch die in Smyrna aufgezeichnete Dokumenta t ion de agro Per­
gamena kennen, die in ihren spätesten Teilen ja eben in die Zeit Caesars reicht 
( S H E R K n. 12 + 54; P E T Z L , IvSmyma n. 589 + 590).63 I n beiden Fällen spielte dabei 

61 Man vgl. den im Anfang parallel konstruierten Satz Z. 69-72, der aber mit πάν]τα αυτά 
εχωσιν διακατέχωσιν endet, also nicht die Freiheits- und Atelie-Bestimmung folgen läßt. 
Summarisch vorweggenommen wird die Aussage der Z. 60 schon in Z.30f.: ... ατελείς 
πάντων των πραγμάτων εΐν[αι ύπεξειρημένους / είναι πάν]των δέλτων προσοδικων 
δήμου 'Ρωμαίων. Zur Sache REYNOLDS, Aphrodisias and Rome 76 f. und 85 mit entsprechen­
den Parallelen, die auch auf die in dem Brief Trajans (n. 14,3) enthaltene Aussage verweist, 
daß Aphrodisias aus der formula provinciae herausgenommen sei (έξηρημένης της πόλεως 
και του τύπου της έπαρχείας). 

62 In der Zusammenfassung des Referats ihrer Gesandten wird das Anliegen der Oropier 
formuliert (Z. 23) οπως υπέρ τούτων των χωρών πρόσοδον τωι δημοσιώνη μή ( Τ Η . DREW-
BEAR, BCH 96, 1972, 450 Anm.97) τελωσιν. Die Entscheidung wird in dem Schreiben der 
Consuln wie folgt zusammengefaßt (Z.31): περί χώρας / Ώρωπίας, περί fjç άντιλογία ην 
προς τους δημοσιώνας, κατά τον της / μισθώσεως νόμον, αυτή ύπεξειρημένη εστίν, ίνα μή 
ό δημοσιώνης αυτήν καρπίζηται, entsprechend im mitgeteilten Senatsbeschluß selbst (Ζ. 67) : 
μή δοκεϊν τους δημοσιώνας ταύτα καρπίζεσθαι. Der Charakter des Landes als ασυλος wird 
in der Entscheidung Sullas (Z. 45) genannt (Anm. 42). 

63 Zur Zusammengehörigkeit und vermutlich gleichzeitigen Aufzeichnung der beiden 
Dokumente vgl. R.K. SHERK, GRBS 7, 1966, 364. Im Senatsbeschluß von 129 oder 
101 v.Chr. (SHERK n. 12; IvSmyrna 589; zum Datierungsproblem zuletzt G. PETZL, IvSmyrna 
I I , 1987, 58-60) wird Z.22 als Thema genannt περί χώρας ήτις έν άντιλογία εστίν 
δημοσ[ιώναις προς] Περ/γαμηνούς; in der Senatsentscheidung (ab Z. 48) war offenbar eine 
genaue Grenzbeschreibung enthalten. Eine solche kehrt wieder in einem zu dem Dokument 
der Zeit Caesars (SHERK n. 54) gehörenden Fragment (IvSmyrna 590 Frgt. 2). Freilich ist nicht 
klar erkennbar, worauf sich die Grenzziehung erstreckte, d. h. ob es um die χώρα von Perga-
mon allgemein ging oder nur um Tempelland (PETZL S. 54). M . SEGRE versuchte Athenaeum 
16, 1938, 119-127beide Aspekte mit der Hypothese zu verbinden, daß die Pergamener, um 
der Besteuerung durch die publicani zu entgehen, ihr ganzes Territorium einer Gottheit (Dio­
nysos oder Athena) geweiht haben könnten. Die άσυλ[ία, von der im Caesar-Brief Z. 13 die 
Rede ist, möchte SEGRE freilich nicht auf die ganze χώρα, sondern nur auf das Asklepios-Hei-
ligtum beziehen. Diesem gilt bekanntlich auch das έπίκριμα περί της ασυλίας des P. Servilius 
Isauricus (SHERK n. 55; C H . HABICHT, Alt. v. Pergamon V I I I 3 n. 1). In diesem Dokument wird 
Ζ. 12 die Thematik folgendermaßen eingeführt: ήτις ύμείν άντίστασις υπέρ των τοΟ ίεροΟ 
δικαίων προς Μαρκον Φάννιον Νεμερίου υίον Τηρετείνα ύπηρχεν... Der römische Kontra­
hent der Pergamener ist von C H . H A B I C H T im Anschluß an R. SYME als römischer negotiator 
angesehen worden. Ich frage mich, ob es sich nicht auch hier um einen Vertreter der publicani 
gehandelt haben kann. Allerdings ist zu sagen, daß die präzise Interpretation der pergameni-
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die Abgrenzung der χώρα eine Rolle, die als ιερά von der Besteuerung durch die 
publicum ausgeschlossen wurde.6 4 I n Sardeis scheint es freilich nicht eigentlich 
um eine solche Grenzziehung gegangen zu sein, sondern eher, wie oben vermu­
tet, um die Ausstattung weiterer Hei l igtümer neben dem Artemision mit 
bestimmten Schutzrechten oder Privilegien. Vielleicht nahm dann der die publi-
cani erwähnende Passus eben auf diese insgesamt Bezug. Der andere in diesem 
Abschnitt möglicherweise enthaltene Aspekt, die Gewährung von Steuernachläs­
sen, bringt auf jeden Fall gerade für Sardeis die bekannte von Tiberius im Jahre 
17 n.Chr. nach dem großen Erdbeben gewährte Vergünstigung in Erinnerung, 
die hier natürlich die Stadt insgesamt betraf (Tac. A n n . I I 47,2) : quantum aerano 
aut fisco pendebant, in quinquennium remisit.65 Für unsere Urkunde von 44 v. Chr. 
muß freilich die Frage, worauf sich der die Steuerfragen berührende Passus 
genau bezog und erstreckte, letzten Endes offen bleiben. Immerhin sei noch 
angefügt, daß mithin die Inschrift aus Sardeis einen neuen Beleg für die W i r k ­
samkeit von publicani in der Provinz Asia am Ende der Lebenszeit Caesars 
gebracht hat. Dami t scheint einmal mehr bestätigt zu werden, daß die bei Appian 
b.c.5,19 und Cass. D i o 42,6,3 zum Jahre 48 v.Chr. sehr summarisch bezeugte 
Befreiung der Provinzialen vom Publicanenregime nicht vollständig gewesen sein 
kann.66 

N i c h t unerhebliche Schwierigkeiten bereitet dem Verständnis auch der nach­
folgende Passus, der jedenfalls die Zeilen 67-69 umfaßt hat. Er gewinnt sein 
Interesse dadurch, daß in Z . 67 offensichtlich von fasces (ράβδοι) die Rede war 
und in Z.68 das erhaltene άντάρχοντας auf eine lateinische Formel magistratus 
prove magistratu zu führen scheint.67 Der Abschnitt muß also etwas mi t dem Auf­

sehen Dokumente und einiger dazugehöriger Inschriften sowie die Frage des Zusammen­
hangs zwischen Caesars Entscheidungen und derjenigen des Isauricus mir noch ungelöste 
Probleme zu enthalten scheint. 

64 Man vgl. auch die beiden von L.ROBERT, AC 37, 1968, 438 angeführten Beispiele aus 
Ilion (OGI 440,9 = Ivllion 71) und Mytilene (SHERK n. 25,10), wo von einer solchen χώρα 
gesagt wird, daß sie έκ της δημοσιωνίας «herausgenommen» (έξαιρεΐσθαι) worden sei. 

65 Zur Stelle A. H . M.JONES, JRS 40, 1950, 28 Anm. 61 ( = Studies in Roman Government 
and Law 112); F . M I L L A R , ib.53, 1963, 32; P .A .BRUNT, ib.56, 1966, 78; dazu ausführlicher 
M . ALPERS in seiner Dissertation: Das nachrepublikanische Finanzsystem. <Fiscus> und <fisci> 
in der frühen Kaiserzeit, die demnächst erscheinen soll. 

66 Vgl. P .HERRMANN-K.Z.POLATKAN, Das Testament des Epikrates ... (SAWW 265,1 
[1969]) 25; L. NEESEN, Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kai­
serzeit (1980) 12 f. und 194 Anm. 13,1,; M. JEHNE, Der Staat des Dictators Caesar (1987) 251 f. 
und 355. J. REYNOLDS, Aphrodisias and Rome 85: «Since Caesar's reform of the Asian tax-
system, publicani would be concerned there only with indirect taxes». 

67 Die lateinische Formel in der lex de Termessibus (FIRAI n. 11) I I 6 und 13. Für das grie­
chische Äquivalent άρχοντες und άντάρχοντες s. L.ROBERT, ΣΤΗΛΗ. Τόμος εις μνήμην 
Νικολάου Κοντολέοντος, Athen 1977, 12 mit den Belegen Anm. 20. Zwar kommt gerade in 
Sardeis in der Dokumentation für Menogenes aus augusteischer Zeit einmal άντάρχων των 
στρατηγών als lokale Amtsbezeichnung vor (Sardis V I I 1 n. 8,133, dazu ROBERT a. 0 .11 f.), 
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treten römischer Beamter zu tun haben und in diesem Zusammenhang vermut­
lich mi t der Gewährung von Privilegien oder Schutzrechten. H i e r stellt sich frei­
lich noch deutlicher die Frage, ob es auch weiterhin nur um die vorher 
erwähnten Heil igtümer und dazugehörigen Bezirke geht oder ob hier nicht eher 
die Stadt Sardeis insgesamt gemeint war. Denn wenn in diesem Kontex t von fas­
ces oder gar Befreiung von fasces gesprochen w i r d , kann man eigentlich nur an 
eine Bestimmung der A r t denken, daß römischen Amtsträgern das Betreten der 
Stadt mit Liktoren verwehrt sein sollte. A u f Grund allerdings nur sehr spärlicher 
Bezeugung ist dies als Vorrecht vor allem föderierter Städte angesehen worden.6 8 

Allerdings wäre eine Wortfügung ράβδων ήλευθέρωσε (=fascibus liberaviû), 
wie sie das Nebeneinander beider Wörter nahelegt, ungewöhnlich und wenn 
schon der Sache nach, so doch von der A r t der Formulierung her schwer ver­
ständlich.69 Was sollte das Objekt sein: die Stadt oder gar die i n der folgenden 
Zeile erscheinenden Amtsträger? Was diese letztgenannten betrifft, so ist jeden­
falls eher zu vermuten, daß ihre Nennung in einem engeren Zusammenhang 
steht mi t einer vorausgegangenen Bestimmung, da darauf w o h l nur noch eine auf 
sie bezügliche Relat iv-Konstruktion folgte. Es ist deshalb unwahrscheinlich, daß 

doch scheint mir im Kontext unserer neuen Urkunde die Deutung im römischen Sinne zwin­
gend. 

68 Man vgl. dafür T H . MOMMSEN, StR. 1377 f. : «Auf dem Gebiet einer souveränen und den 
Römern verbündeten Stadt dürfen sie (seil, die Lictoren bzw. fasces) sich nicht zeigen, und 
wenn die römischen Beamten eine solche betreten, haben sie sie vor derselben zurückzulas­
sen». Hauptbeleg für diesen Satz ist die Bemerkung des Tacitus über das Auftreten des Ger-
manicus in Athen im Jahre 18 n. Chr. (Ann. I I 53,3) : foederi sociae et vetustae urbis datum, ut 
uno Udore uteretur{dazu M O M M S E N a. 0.373 Anm. 4 : «Daß Germanicus in Athen, wo er nach 
strengem Recht die Lictoren überhaupt nicht führen durfte, mit einem einzigen Lictor auf­
tritt, bestätigt nur, daß ein Lictor rechtlich genommen keiner ist»). Die sehr viel allgemeiner 
gehaltene Notiz Suetons bezüglich des Germanicus (Calig. 3,2) libera acfoederata oppida sine 
lictoribus adibatwird als eine von dem Beispiel Athen abgeleitete, «generalisierend und über­
treibend» formulierte Aussage angesehen (E. KOESTERMANN, Cornelius Tacitus. Annalen 
Bd. 1, 353). Die Nachricht ist von D. KIENAST, ZRG 85, 1968, 362 Anm. 101 im Sinne von 
«Sonderbestimmungen für Griechenland» erklärt worden. Vgl . auch R. BERNHARDT, Impe­
rium und Eleutheria, Diss. Hamburg 1971,232: «Der Statthalter... hielt häufig gerade in civi-
tates liberae Gerichtskonvente ab, jedoch nicht in civitates foederatae - zumindest nicht in 
denen Griechenlands - , in denen er keine fasces führen durfte». Für Kleinasien ist uns in die­
ser Hinsicht tatsächlich keine Einzelheit bekannt. 

69 Bei Liv. 31,29,7 findet sich in der romfeindlichen Rede eines Gesandten Philipps V. vor 
der ätolischen Bundesversammlung 199 v. Chr. die Aussage: etMessanam et Syracusas et totani 
Siciliani ipsi habent vectigalemqueprovinciam securibus etfaseibus subiecerunt (seil. Romani). 
Man wird aber doch Bedenken tragen, dieser ja nicht terminologisch, sondern eher emotional 
bestimmten Ausdrucksweise eine das Gegenteil aussagende Sprachformel faseibus liberare 
gegenüberzustellen, - Immerhin sei darauf hingewiesen, daß das unmittelbare Nebeneinan­
der von ράβδων und ήλευθέρωσε zufällig sein könnte, wenn nämlich zwischen den Wörtern 
zu interpungieren wäre, etwa nach folgendem Beispiel: ... άνευ ράβδων ήλευθέρωσε δέ 
κ α ί . . . Allerdings würde dadurch der zweite Satz nicht leichter verständlich. 
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mit der Nennung der Magistrate und Promagistrate noch eine Klausel nach A r t 
der in dem Dokument von Aphrodisias (n. 8,32-36) erhaltenen, mi t der Formu­
lierung μήτε μην άρχοντα τ ι ν [α ή άντάρχοντα δήμου 'Ρωμαίων — ] beginnen­
den eingeführt worden sein könnte, in der es um das Privileg der Freiheit von 
winterlicher Einquartierung und Zwangseintreibung von Beiträgen zu mi l i tä r i ­
schen Zwecken ging.70 Wenn man demnach die Aussage der Zeilen 67-69 als nur 
einer Klausel zugehörig ansieht und in dem oben angedeuteten Sinne der <Frei-
heit> von fasces versteht, bleibt ja immer noch das Problem, wie man sich dann 
gerade die Handhabung statthalterlicher Rechtsprechung in der Stadt Sardeis 
vorzustellen hat, zumal dann, wenn sie zu dieser Zeit (schon) conventus -Voror t 
war.71 Angesichts der großen Textlücken und der mangelnden Kenntnis des Satz-
aufbaus verbieten sich hier aber weitere Spekulationen. 

Die beiden folgenden durch kleine Zwischenräume abgetrennten Satzglieder, 
die von Z.69 bis 76 reichen, beschließen den Text. Auch der Beginn mi t τ α ϋ τ α 
dürfte verdeutlichen, daß es resümierende Schlußklauseln sind. Sie besitzen eine 
Gemeinsamkeit in der asyndetischen Aneinanderreihung von Verben in Z .70 (wo 
mehr als die drei erhaltenen gestanden haben können) und 74-5 , und sie werden 
offenbar auch beide durch das in Z .72 stehende αρέσκε ι regiert, was wie ein 
Rückgriff auf die Formel ganz am Beginn des eigentlichen Dekret-Textes Z . 44 
aussieht. Inhalt l ich geht es offensichtlich u m Bestimmungen, die der Aufrechter­
haltung der durch den Dictator Caesar gewährten Privilegien gelten: sie sollen 
«verteidigt» (άμύνεσθαι) und vor ihnen zuwiderlaufenden (ύπεναντίως)72 H a n d ­
lungen oder Initiativen bewahrt werden. Dabei sind w o h l i n erster Linie mögliche 

70 Der Passus ist wiederholt in dem folgenden Dokument 9,2-5. Zur Sache s. den Kom­
mentar von J. REYNOLDS S. 77 mit der Anführung von Parallelen, darunter besonders aus der 
lex de Termessibus (F IRAI n. 11II 6) nei quis magistratusprove magistrate... Besatzungsfrei­
heit bzw. Befreiung von römischer Einquartierung «als wesentlicher Inhalt der libertas»: 
D.KIENAST, ZRG 85, 1968, 362 mit Anm. 102; vgl. R.BERNHARDT, Historia 29, 1980, 205f. 
sowie Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (1985) 184 Anm. 344. 

71 Sardeis ist als conventus -Vorort verzeichnet in der frühesten Liste, die in der Urkunde 
SHERK n. 52,44-46 erhalten ist. Neben deren herkömmlicher Datierung in die 50er Jahre des 
l.Jhdts. v.Chr. ist allerdings von G.W.BowERSOCKauch eine Spätdatierung auf 29/8 vertre­
ten worden (AJPh 91,1970,226f.;vgl.CH.HABiCHT,JRS65,1975,69), was dann nach unse­
rem Dokument von 44 v. Chr. läge. Es ist indes kaum Anlaß zu der Annahme gegeben, daß 
Sardeis nicht von Anfang an diese Stellung besaß, seitdem das System eingeführt worden war, 
was man jedenfalls nicht später als mit der Statthalterschaft des Q. Mucius Scaevola in den 
90er Jahren ansetzt ( H A B I C H T a. 0.68 ; für 129 v. Chr. jetzt W. AMELING, EA12,1988,14-18). 

72 Für die Verwendung von άμύνεσθαι vermag ich keine entsprechende Parallele aus 
einem <römischen> Kontext beizubringen (man vgl. aber eventuell die Verbindung έμφανιεΐν 
και άμυνεΐσθαι in der Kultsatzung aus Philadelphia Syll. 985,25 = SOKOLOWSKI, Lois sacrées 
de l'Asie Mineure, 1955, n.20). ύπεναντίως oder ύπεναντίον ist aber geläufig: z.B. SHERK 
n.58,58 [έάν δέ κριτήριόν τ ι περί αύτων ύπ]εναντίως τούτοι[ς γείνηται ...; Aphrodisias 
n. 8,68 μή τ ι ύπε/[ναντίον τούτω τω δόγματι της συνκλήτου γένηται], ergänzt nach SHERK 
n. 5,35. Vgl. auch K. BRINGMANN', EA 2, 1983, 55. 
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Eingriffe durch römische Amtspersonen ins Auge gefaßt. Bemerkenswert ist, daß 
als Au to r dieser Privilegien noch einmal Caesar mi t einer verkürzten Ti tu la tur 
genannt w i r d . Wie wei t das in einem auf ihn selbst zurückgehenden Dokument 
möglich war, soll unten bei einigen Überlegungen zur zeitbedingten Besonder­
heit unserer Urkunde noch besprochen werden. Daß der Tenor der Formulie­
rungen in jedem Fall echt römisch ist, gibt die schon erwähnte asyndetische 
Wort re ihung besonders Z .74f . zu erkennen, die man etwa mi t concessit, dedit, 
consecravit, statuii (oder constituit) wiedergeben könnte.73 

Nach der Einzelbesprechung der neuen Urkunde und der Erörterung ihrer 
Bedeutung vornehmlich für die Stadt Sardeis seien noch einige weiterreichende 
Überlegungen angeschlossen, die von der Person ihres Urhebers und der A r t 
ihres Zustandekommens ausgehen. 

Schon 1946, gelegentlich der Veröffentlichung des neuen Grenzsteines des 
Asylie-Bezirks der Artemis von Hierokaisareia, hatten J. und L . ROBERT auf die 
Häufung von Zeugnissen für Asyl-Regelungen in der Zeit Caesars hingewiesen 
und sie im besonderen mit der Akt iv i tä t des im Auft rag des Dictators 46 bis 
44 v. Chr. in der Provinz Asia agierenden Proconsuls P. Servilius Isauricus ver­
bunden.74 Sie stellten dabei heraus, daß bei der Wiederherstellung der öffentli­
chen Ordnung in der Provinz nach der bewegten Phase der Bürgerkriege gerade 
auch Fragen der Asylie notwendigerweise einer Regelung bedurften, und sie hiel­
ten sogar eine allgemeine A k t i o n der Überprüfung (ähnlich derjenigen unter 
Tiberius von 22/3 n.Chr.) für mögl ich: «peut-être y eut-i l , pratiquement, une 
enquête sur les asiles en général». Unabhängig von der Frage, ob diese Annahme 
zutriff t , ist jedenfalls festzustellen, daß auch der Dictator selbst in dieser Materie 
Entscheidungen zu treffen hatte, wofür uns jetzt mi t der i n seinen allerletzten 
Lebenstagen vorgenommenen Regelung für Sardeis ein ausdrücklicher Beweis 
vorliegt. Davon ausgehend w i r d man auch anderen Zeugnissen für persönliche 
Asylie-Entscheidungen Caesars mehr Gewicht geben: in Aphrodisias, w o eine 
entsprechende Regelung Caesars erwähnt w i r d und auf jeden Fall noch in dem 
großen Senatsbeschluß der Triumviratszeit nachwirken dürfte,75 in Mi l e t , w o für 

73 Vergleichbar ist vor allem Cic. ad Att. X V I 16,11 mit einem vermutlich wörtlichen Zitat 
aus dem Gesetz über die.Ratifizierung der acta Caesarisvom 2. Juni 44 (s. Anm. 87) : quae lex 
earum rerum quas Caesar statuisset, decrevisset, egisset, consulibus cognitionem dedit (vgl. übri­
gens vorher 16,8 zu demselben Gesetz:... ut de Caesaris actis cognoscerent, statuèrent, iudica-
rent). Zur Sache allgemein SHERK p. 17: «asyndeton is common», mit einigen Beispielen (zu 
dem SC Popillianum n . l l vgl. inzwischen TH.DREW-BEAR, Historia 21, 1972, 75-87 sowie 
Nouvelles inscriptions de Phrygie, 1978, 1-8). Dazu etwa noch SHERK n.23,56 προσώρισεν 
συνεχώρησεν bzw. 57 δοθήναι συνχωρηθήναι ; n. 49 Β 7 έδωκαν συνεχώρησαν ; Aphrodisias 
n. 8,49 Εδωκαν ή δώσουσιν, προσεμέρισαν, προσμεριοϋσιν, συνεχώρησαν, συνχωρήσωσιν. 

74 Hellenica V I 37-42; vgl. auch AC 35, 1966, 416 Anm. 1. 
75 Vgl . die Diskussion bei J.REYNOLDS, Aphrodisias and Rome 78-80. Belege sind die 

Erwähnungen Caesars auf dem <Grenzstein> Aphrodisias n. 35 (in der allerdings ungewöhnli­
chen Form ό μέγας [?Καΐσαρ ο δικ]τάτωρ) und im senatus consultum selbst (8,41 : θεός Ίου-
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die Erweiterung des Asyliebezirks i m Jahre 44 ebenfalls Caesar selbst genannt 
w i r d ( IvDidyma 391 I I 8), und in Pergamon, w o in dem Fragment eines Briefes 
Caesars jedenfalls auch von der Asylie die Rede ist (SHERK n. 54,13). Gerade der 
letztgenannte O r t zeigt aber mit dem Nebeneinander von Urkunden des Dicta­
tors und des Servilius Isauricus, zu denen sich noch entsprechende Ehreninschrif­
ten stellen, daß für uns die angemessene Bewertung der jeweiligen Rolle bzw. der 
getroffenen Entscheidungen schwierig sein kann.76 Wenn denn die Neuregelung 
der Asyliefragen in Kleinasien nach Caesars Bürgerkriegen ein generelles Anl ie ­
gen war, so drängt sich gerade nach unserem Neufund der Eindruck auf, daß die 
Behandlung der einzelnen Fälle aber stärker auf Initiativen zurückging, die von 
den griechischen Städten selbst ausgingen.77 Dabei könnte freilich dem ephesi-
schen Hei l ig tum mi t der dort durch Servilius Isauricus vorgenommenen Rege­
lung eine Vorreiterrolle bzw. Model l funkt ion zugekommen sein.78 

Die neue Inschrift scheint auch einen weiteren Aspekt, den die bisherige 
Dokumentat ion schon erkennen ließ, erneut zu bestätigen: Verbunden mit Rege­
lungen der Asylie der Hei l igtümer waren notwendigerweise andere Fragen recht­
licher Bedeutung, die den Status der betreffenden Stadt79 und damit einzelne 
Aspekte ihres Verhältnisses zur römischen Mach t betrafen. I n unserem Falle t r i t t 
dies in dem leider besonders stark zerstörten Passus über die publicani und die 
römischen Amtspersonen hervor (Z .62-69) . M a n w i r d diese Gesichtspunkte mit 
zu bedenken haben, wenn man sich fragt, w o r i n das so nachhaltige Interesse der 
griechischen Städte an der Aufrechterhaltung und Absicherung der Asylierechte 
ihrer Heil igtümer unter den Bedingungen der römischen Herrschaft eigentlich 
bestanden haben mag, d. h. an der Verteidigung einer Einrichtung, die aus r ö m i -

λιος). Unsicher bleiben hingegen eine andere Stelle in diesem Dokument (8,38, nur mit der 
Endung des Titels -άτ]ωρ) und vor allem die ominösen γράμματα Καίσαρος am Ende des 
SHERARD'schen Dokuments Aphrodisias n. 6,53, die REYNOLDS jedenfalls auf Octavian bezie­
hen möchte. 

76 Vgl . S. 150 mit Anm. 63. Mi t der Angelegenheit in Zusammenhang stehen offensichtlich 
die Ehrungen für Caesar (IvPergamon 379 und 380; A. E. RAUBITSCHEK, JRS 44, 1954, 68 
(O); zur Ergänzung der letzten Zeile vgl. aber M.SEGRE, Athenaeum 16, 1938, 121-6) und 
für Isauricus (IvPergamon 413, dazu 414 für eine Tochter; I G R I V 433-4) sowie auch die für 
Mithridates von Pergamon ( H . H E P D I N G , M D A I [ A ] 34, 1909, 329-340; vgl. C H . H A B I C H T , 
Alt. v. Pergamon V I I I 3,23 Anm. 9; s. auch Anm. 77). 

77 Dabei tritt die Rolle einflußreicher Vermittler hervor, wie es Mithridates von Pergamon 
war (s. Anm. 76), der in Caesars Brief genannt wird (SHERK n. 54,4). In ähnlicher Weise haben 
sich später in Aphrodisias C. Iulius Zoilos (REYNOLDS, Aphrodisias 156-8) wie wohl auch der 
als Gesandter fungierende Solon (ebd. 72 f. zun. 8,16) verdient gemacht (vgl. auchW. O R T H , 
EA 3, 1984,61-3). 

78 Man vgl. dazu schon L. ROBERT, AC 35, 1966, 410 Anm. 1. 
79 Man kann dafür eine Formulierung in der Ehreninschrift für den Milesier Meniskos 

(IvDidyma 107,9) anführen, von dem es heißt: [πρεσ/β]εύσαντα προς τον Σεβασ[τον] / υπέρ 
της ασυλίας του Διδυ/μέως 'Απόλλωνος καί των της / πόλεως δικαίων (von R E H M auf die 
Aktion unter Tiberius bezogen). 
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scher Sicht doch zu sehr bedenklichen Zuständen führen konnte (s. oben S. 128). 
Daß hier Fragen des Prestiges und städtischen Selbstbewußtseins involviert 
waren, ist doch w o h l nur die eine Seite ihres Verhaltens.80 Es müssen auch k o n ­
krete materielle Aspekte hereingereicht haben, wie das ja bei Fragen der Besteue­
rung deutlich w i r d , aber vermutlich auch andere spezifische Vorteile, die die Asy-
lie und das mi t ihr verbundene Institut der Ικεσ ία enthielten.81 I m übrigen könnte 
w o h l gegenüber den Vorwürfen des Mißbrauchs des Asylrechts, wie sie bei Taci­
tus A n n . I I I 60 artikuliert werden, darauf hingewiesen werden, daß es im Inter­
esse der griechischen Städte selbst lag, durch entsprechende Regelungen bei die­
sem Institut für sie selbst schädlichen Wirkungen vorzubeugen.82 

Z u m Abschluß sollen noch einige Überlegungen zur historischen Bedingtheit 
unserer Urkunde , zur Frage ihrer Form und den Umständen ihrer Übermit t lung 
nach Sardeis angeschlossen werden. Aus dem in Z . 32 f. erhaltenen Da tum des 
4. M ä r z 44 ergibt sich ja, daß w i r damit sicher die bisher späteste dokumentari­
sche Bezeugung der Amts- oder Regierungstätigkeit des Dictators vor uns haben. 
Dami t gehört seine Sardeis betreffende Entscheidung aber auch in die letzte 
gedrängte Phase seiner Aktivi täten kurz vor dem für den 18. M ä r z vorgesehenen 
Aufbruch zu dem Parther-Feldzug (Appian, b.c. I I 462. 476). "Wenn nun in dem 
später einer Rasur anheimgefallenen, der mi t δελτογράφημα (Ζ. 30) eingeführten 
Entscheidung Caesars vorausgehenden Textabschnitt unserer Stele i n den Spuren 
von Z . 11 r icht ig der Name des M . Antonius erkannt worden ist, dann spricht viel 
dafür, daß w i r mi t diesem Dokument ein Einzelstück aus der von Caesar halber­
ledigt hinterlassenen Masse von Vorgängen und Entscheidungen besitzen, die 
später unter dem Namen der acta Caesaris in der Pol i t ik nach den Iden des M ä r z 
noch eine erhebliche Rolle gespielt haben. A u f diese acta werden von Cicero, der 
M.Anton ius ja wiederholt schweren Mißbrauch i m Umgang mi t dieser Hin te r ­
lassenschaft des Dictators vorwarf, die Begriffe commentarli bzw. commentarioli, 

80 Dieser Gesichtspunkt wird besonders von G. G. BELLONI (am Anm. 1 a. O.) in seinen 
Überlegungen, worin das Interesse der Griechen an der Bewahrung der Asylierechte bestand, 
hervorgehoben (S. 172: «non può ... non presentarsi la congettura che a prevalere fosse una 
presa di posizione con la quale ci si sforzava di mantenere uno dei segni... della propria auto­
nomia». - «L'asilo ... era un istituzione quanto mai valida per mettere in evidenza, da parte 
delle autorità locali, anche chiassosamente così da colpire occhi e orecchie dell'autorità cen­
trale romana - come difatti avvenne - i l sempre vivo spirito di polis che faceva tutt'uno con 
l'autonomia e ne era anzi l'autentico sostegno»). 

81 Man vgl. zumindest bei D . M A G I E , Roman Rule 505 den Hinweis auf «the pecuniary 
profits resulting from the presence of the refugees». In diesem Zusammenhang verdienen 
auch die aus archäologischer Perspektive unternommenen Untersuchungen von U . SINN über 
griechische Heiligtümer als Stätten der Hikesie besonderes Interesse. 

82 Man vgl. dazu E.SCHLESINGER, Asylie 38-52; C H . H A B I C H T , MDAI(A) 72, 1957, 229 
und 87, 1972, 220,zu der κάπηλοι-Inschrift aus Samos (SEG X X V I I 545; s. auch F.SOKO-
LOWSKI, ZPE 29, 1978, 144f.). S. auch dens. in: Le culte des souverains dans l'empire romain 
(Fondation Hardt, Entretiens Tome X I X , 1973) 36. 
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Chirographe!., libelli angewandt.83 Gerade der Gebrauch des auf Aufzeichnung auf 
einer tabula (δέλτος) hinweisenden Terminus δελτογράφημα in unserem Text (s. 
oben S.138) kann dabei die Vermutung nahelegen, daß die durch M.Anton ius 
übermittelte Urkunde in der Tat aus den commentarti Caesars stammt, in denen 
die Erledigung des von den beiden Gesandten aus Sardeis vorgetragenen Anl ie ­
gens in einer vielleicht provisorischen Form festgehalten war.84 Die weiterge­
hende Überlegung, inwieweit i n der uns vorliegenden Textfassung Charakteri­
stika des Stils und des Formulars dieser commentarti bewahrt geblieben sind85 

bzw. ob sich Kennzeichen erst späterer Ausarbeitung finden, führt gerade auch 
angesichts des Fehlens von sicherem Vergleichsmaterial zu sehr in den Bereich 
der Spekulation und soll hier deshalb nicht verfolgt werden. Es sei aber doch 
gefragt, ob nicht die beiden letzten Abschnitte des Textes (Z. 69-76) , die Caesars 
Entscheidung gegen Veränderungen oder Beeinträchtigungen absichern sollen, 
einen Zusatz gelegentlich der späteren Ausarbeitung darstellen können. 

Infolge der so gründlichen T i lgung des auf M.Anton ius zurückgehenden 
Textteiles sind ebenso auch die Umstände und die genaue Form, unter denen das 
Dokument der Stadt Sardeis übermittelt wurde, nicht mehr rekonstruierbar. So 
muß auch die sich unserer Phantasie aufdrängende Frage, ob die Gesandten 
Lysimachos und Demetrios die uns vorliegende Urkunde selbst mitbrachten, mi t ­
hin in Erwartung der schriftlichen Ausfertigung länger in R o m verweilt und 
damit dann die dramatischen Ereignisse der Iden des M ä r z in der Hauptstadt 

83 Cic. Phil. I 16 (wo der ganze Zusammenhang bis 25 wichtig ist); vgl. I I 35. 109; I I I 30 
{decreta);V 11-12; V I I I 26; ad Att. X I V 13,6 {commentarli); 14,2 {libelli); ad fam. X I I 1,2 
{chirographa). Man vgl. auch Veli. I I 60,4 {commentarli); Plut. Anton. 15,2: έλαβε δέ καί τα 
βιβλία τοϋ Καίσαρος, εν οΐς υπομνήματα των κεκριμένων καί δεδογμένων ήν άναγεγραμ-
μένα (ib.5: υπομνηματισμοί); App.b.c. I l l 16 τα υπομνήματα των βεβουλευμένων ό 
'Αντώνιος Εχων καί τον γραμματέα τοΟ Καίσαρος Φαβέριον ές πάντα οί πειθόμενον, διότι 
καί ό Καίσαρ τα τοιάδε αιτήματα ές τον Αντώνιον έξιών άνετίθετο; Cass. Dio 45,23,6 
παραποιησάμενος τα του Καίσαρος υπομνήματα. Dazu insgesamt A.V.PREMERSTEIN, RE 
I V 1 (1900) 735 sowie ZRG 43, 1922, 129-145. 

84 Zu dem materiellen Aspekt der aus tabulae zusammengesetzten commentarli s. 
T H . MOMMSEN, Ges. Sehr. V 339 f. und 506 (wo in der Anmerkung auf die acta GzeMm hinge­
wiesen wird!); A.V.PREMERSTEIN, RE I V 1 (1900) 749f.; L. WENGER, Die Quellen des römi­
schen Rechts ( 195 3) 418 f. ; vgl. auch oben Anm. 25. - Als Beispiele der Veröffentlichung von 
in provisorischer Form in den commentarli Caesars niedergelegten Urkunden hat A V . P R E -

MERSTEIN (ZRG 43,1922,45-152 «Die Tafel von Heraclea und die Acta Caesaris») die Tabula 
Heracleensis und die Lex Ursonensis (FIRAI n. 18 und 21) angesehen : vgl. dazu auch E. K O R -
NEMANN, RE X V I 1 (1933) 611-4; WENGER a.0.377; GELZER, Caesar, 61960, 268 f. 

85 Man kann hier immerhin auf die Aussage A. v. PREMERSTEINS (RE I V 1,753) zur Form 
der Protokollierung verweisen : «In jenen Commentarien, welche den Charakter der Bericht­
erstattung tragen ..., berichtet der Schreiber in dritter Person und in erzählender Fassung 
(daher meist im Perfectum...)». Vgl . auch G. I . LUZZATTO, Epigrafia giuridica greca e romana 
(1942) 294: «caratteristica di questi ultimi (υπομνηματισμοί), in senso tecnico, è l'impiego 
costante dell' aoristo». 
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erlebt hätten, offen bleiben. Immerhin ist in dem gegebenen Fall vielleicht eine 
relativ schnelle Erledigung der Angelegenheit durch den Consul Antonius nach 
der i m Kompromiß vom 17. M ä r z erfolgten Gültigkeitserklärung der acta Caesa-
ris eher wahrscheinlich als eine längere Verschleppung, wie sie uns interessanter­
weise für einen in der Cicero-Korrespondenz ausführlicher traktierten Fall aus 
demselben Jahr bekannt geworden ist: das in der Tat viel komplexere Problem 
der für eine Kolonie-Anlage vorgesehenen Stadt Buthroton in Epirus.86 Auch 
hier war die endgültige Erledigung einer durch Caesar provisorisch entschiede­
nen Angelegenheit durch die Ermordung des Dictators unterbrochen worden, 
konnte aber erst im Sommer wiederaufgenommen werden, als unterdessen 
bestimmte Verfahrensregelungen zur Ratifizierung der acta Caesaris wirksam 
geworden waren.87 

I m übrigen hätte die i n diesem letzten Abschnitt angeschnittenen Fragen auch 
ein antiker Leser unserer Inschrift knapp 15 Jahre nach ihrer Aufstellung wahr­
scheinlich schon nicht mehr beantworten können, nachdem die Behörden von 
Sardeis unter dem Eindruck des Übergangs unter die Herrschaft Octavians ver­
anlaßt hatten, daß mi t der T i lgung des Andenkens an ihren bisherigen H e r r n 
M.Anton ius auch der von ihm stammende einleitende Textabschnitt ausgemei­
ßelt wurde. Später hat der Paktolos mi t seinen Fluten und Kieselsteinen ein wei ­
teres getan, um die Aussagefähigkeit des Steines noch stärker zu dezimieren. Bei 
allen diesen Beeinträchtigungen erweist er sich aber doch auch heute noch als ein 
Dokument von eigenartiger Bedeutung, das über die Aufschlüsse in einem enge­
ren sachlichen und lokalen Rahmen hinaus auf Wendepunkte der Weltgeschichte 
hinweist, die sich auf ihre Weise in ihm niedergeschlagen haben: das Scheitern 
des Dictators Caesar und den Erfolg seines Erben. 

Seminarßir Alte Geschichte 
Universität Hamburg 
von-Melle-Park 6 
2000 Hamburg 13 

86 Man vgl. für die ganze Angelegenheit die eingehende Analyse von ELISABETH DENIAUX, 
BAGB 34, 1975, 283-296 «Un exemple d'intervention politique: Cicéron et le dossier de 
Buthrote en 44 avant J.-C». 

87 Vgl . das Resümee bei Cic. ad Att. X V I 16,11 : Buthrotios cum Caesar decreto suo quod ego 
obsignavi cum multis amplissimis viris (vgl. Anm. 33) liberavisset ostendissetque nobis se, cum 
agrarii mare transissent, litteras missurum quem in agrum deducerentur, accidit ut subito ille inter­
net. Zu den im folgenden erwähnten Verfahrensregelungen de actis Caesaris confirmandis (so 
Cic. Phil. V 10) vgl. W. DRUMANN-P. GROEBE, Geschichte Roms in seinem Übergange von der 
republikanischen zur monarchischen Verfassung ... I (1899) 422-4; A.v.PREMERSTEIN am 
Anm. 84 a.0.129-145; M . G E L Z E R , Caesar, 61960, 268 Anm.70; URSULA EHRENWIRTH, K r i ­
tisch-chronologische Untersuchungen für die Zeit vom 1 .Juni bis zum 9. Oktober 44 v. Chr., 
Diss. München 1971, 19 f. 
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Tafel 1 : Sardeis, Asylie-Inschrift, 
Gesamtaufnahme. 
Foto: Volkmar von Graeve 
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Tafel 2: Sardeis, Asylie-Inschrift, Zeilen 1-35. Foto: Volkmar von Graeve 
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